
 
 

 
  

 
 
    

  Nr. 06/2017                                                            Gettorf 15.03.2017 
 
 

 S i t z u n g s t e r m i n e  

 Termin Gremium Sitzungsort 

Mittwoch, 15.03.2017 
- 19.00 Uhr - 

Bauwesen-, Umwelt- und Wegeausschuss 
der Gemeinde Felm 

Dörpshus 
Dorfstraße 56, 24244 Felm 

Dienstag, 21.03.2017 
- 18.00 Uhr - 

Sozialausschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

Mittwoch, 22.03.2017 
- 19.30 Uhr - 

Finanzausschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

Donnerstag, 23.03.2017 
- 19.00 Uhr - 

Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Osdorf 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

Donnerstag, 23.03.2017 
- 19.30  - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Lindau 

„Santorini“ in Siegmunds Gasthof 
Königsförder Straße 2, 24214 Lindau 

Donnerstag, 23.03.2017 
- 19.00 Uhr - 

Bauausschuss 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Schule Neudorf 
Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 

Dienstag, 28.03.2017 
- 19.00 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Osdorf 

Dibberns Gasthof 
Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 

Donnerstag, 30.03.2017 
- 18.00 Uhr - 

Schulverbandsversammlung 
des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer 

Grundschule Osdorf (Lehrerzimmer) 
Zur Schule 8, 24251 Osdorf 

Donnerstag, 30.03.2017 
- 19.30 Uhr - 

Gemeindevertretung 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

Landgasthof Arp 
Mühlenberg 1, 24214 Neudorf-Bornstein 

Dienstag, 04.04.2017 
- 19.30 Uhr - 

Einwohnerversammlung 
der Gemeinde Neuwittenbek 

„Alte Scheune“ Hof Radbruch 
Hauptstraße 17, 24214 Neuwittenbek 

 
 

Grünabfallsammlung Frühjahr 2017 

Felm 30.03.2017 

Gettorf 29.03.2017 

Lindau 29.03.2017 

Neudorf-Bornstein 29.03.2017 

Neuwittenbek 29.03.2017 

Osdorf 30.03.2017 

Schinkel 29.03.2017 

Tüttendorf 29.03.2017 

 

Die nächste Ausgabe des Amtsblattes Dänischer Wohld 

erscheint am  
Mittwoch, dem 5. April 2017.  
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Amtliche Bekanntmachungen 

GESCHÄFTSORDNUNG 
FÜR DEN AMTSAUSSCHUSS DES  

AMTES DÄNISCHER WOHLD 
 

Aufgrund des § 24a der Amtsordnung für Schleswig-
Holstein in der zurzeit geltenden Fassung und der 
§§ 34 Absatz 2 und 46 Absatz 12 der Ge-
meindeordnung für Schleswig-Holstein in der zur-
zeit geltenden Fassung hat der Amtsausschuss 
des Amtes Dänischer Wohld am 08.03.2017 folgen-
de Geschäftsordnung beschlossen: 
 

Präambel: 
In der Absicht, die Geschäftsordnung für jedes Mit-
glied des Amtsausschusses verständlich lesbar zu 
verfassen, wird auf die Nennung der zwei Anrede-
formen Femininum und Maskulinum verzichtet. Die 
gewählte, traditionelle Anredeform bezieht ausdrück-
lich beide Geschlechter ein. 
 

 

I. Abschnitt 

Konstituierung des Amtsausschusses, Vorsitz 

 
§ 1 

Erstes Zusammentreten des Amtsausschusses 
(Konstituierung) 

(zu § 9 AO) 
 

(1) Der Amtsausschuss wird spätestens 74 
Tage nach der Kommunalwahl vom bisheri-
gen Amtsvorsteher einberufen. 

 

(2) Der bisherige Amtsvorsteher eröffnet die Sit-
zung und stellt 
a) die gewählten Mitglieder des Amtsaus-

schusses durch Namensaufruf, 
b) die Beschlussfähigkeit des Amtsaus-

schusses und 
c) das älteste Mitglied des Amtsausschusses 

fest. 
 

(3) Nach den unter Absatz 2 getroffenen Fest-
stellungen übergibt der b i she r ige  Amts-
vorsteher den Vorsitz an das älteste Mit-
glied des Amtsausschusses zur Wahl des 
neuen Amtsvorstehers. 

 

§ 2 
Wahl des Amtsvorstehers und der Stellvertreter 

(§11 AO) 

 

Der Amtsausschuss wählt aus seiner Mitte unter 
Leitung des ältesten Mitgliedes den Amtsvorsteher 
und unter dessen Leitung die Stellvertretenden. 
 

 

II. Abschnitt 
Aufgaben 

 
§ 3 

Aufgaben des Amtsvorstehers 
(§12 AO) 

 

(1) Der Amtsvorsteher führt den Vorsitz im Amts-
ausschuss. 

 

(2) Der Amtsvorsteher vertritt den Amtsaus-
schuss im gerichtlichen Verfahren, nicht das 
Amt. 

 

(3) Die Repräsentation des Amtes erfolgt durch 
den Amtsvorsteher und den Amtsdirektor, die 
ihr Auftreten im Einzelfall miteinander ab-
stimmen. 

 

(4) Der Amtsvorsteher beruft den Amtsaus-
schuss ein. Er setzt die Tagesordnung fest, 
bestimmt Ort und Zeit des Zusammentritts 
und führt den Vorsitz. 

 

(5) Der Amtsvorsteher hat die Sitzung gerecht 
und unparteiisch zu leiten, die Ordnung und 
die Würde des Amtsausschusses zu wah-
ren sowie die Arbeit des Amtsausschusses 
zu fördern. 

 

(6) Er übt in den Sitzungen das Hausrecht aus. 
 

§ 4 
Tätigkeiten von Mitgliedern des Amtsausschus-

ses und seiner Ausschüsse 
(§§ 24a AO, 32 Abs. 4 GO) 

 
Die Mitglieder des Amtsausschusses und seiner 
Ausschüsse haben dem Amtsvorsteher ihren Beruf 
sowie andere vergütete oder ehrenamtliche Tätig-
keiten schriftlich mitzuteilen, soweit dies für die 
Ausübung ihres Mandates von Bedeutung sein 
kann. Dies gilt auch für diesbezügliche Änderungen. 
 

 

III. Abschnitt 

Vorbereitung, Teilnahme, Tagesordnung 
 

§ 5 
Einberufung, Tagesordnung 

(§ 24 a AO,  § 34 GO und § 2 Hauptsatzung) 
 

(1) Der Amtsvorsteher beruft die Sitzungen des 
Amtsausschusses mindestens einmal im Vier-
teljahr ein. Die Ladungsfrist beträgt eine Wo-
che. In dringenden Fällen kann sie der Amts-
vorsteher auf drei Tage herabsetzen; die 
Dringlichkeit ist in der Ladung zu erläutern. 
Widerspricht ein Drittel der gesetzlichen Zahl 
der Gemeindevertreter dieser Dringlichkeit, so 
ist der Dringlichkeitsfall nicht gegeben. 

 

(2) Der Amtsvorsteher setzt die Tagesordnung 
fest; diese ist in die Ladung aufzunehmen. 
Die Tagesordnung muss über die anstehen-
den Verhandlungspunkte hinreichend Auf-
schluss geben. Verhandlungspunkte, die auf 
Antrag in nichtöffentlicher Sitzung behandelt 
werden sollen, sind in der Tagesordnung un-
ter einer allgemeinen Bezeichnung aufzufüh-
ren.   
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Entwürfe von Satzungen und Verordnungen 
sowie Vorlagen größeren Umfangs sind der 
Ladung möglichst beizufügen.  

 

Beschlussanträge  und  Vorlagen müssen den 
Amtsausschussmitgliedern spätestens 3 Tage 
vor Sitzungsbeginn vorliegen. 

 

(3) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind 
unverzüglich im Amtsblatt des Amtes Däni-
scher Wohld öffentlich bekannt zu geben. Ta-
gesordnungspunkte, über deren Inhalt bera-
ten oder beschlossen werden soll, sind ver-
ständlich zu formulieren.  

 

(4) Anträge auf Abberufung dürfen nicht beraten 
werden, wenn sie nicht auf der Tagesordnung 
stehen. Sie dürfen auch nicht durch einen 
Dringlichkeitsantrag auf die Tagesordnung 
gesetzt werden.  

 

(5) Der Amtsausschuss kann die Tagesordnung 
um dringende Angelegenheiten erweitern; der 
Beschluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der 
gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Amts-
ausschusses (Dringlichkeitsanträge). 

 

(6) Eine Angelegenheit kann vor der Beratung 
durch Mehrheitsbeschluss von der Tagesord-
nung abgesetzt werden; auf Verlangen der 
Antragsteller muss sie dann aber in der fol-
genden Sitzung beraten werden. 

 

(7) Die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
kann durch Mehrheitsbeschluss geändert 
werden. 

 

(8) Die Vertreter der örtlichen Tagespresse sind 
von der Anberaumung einer öffentlichen Sit-
zung unter Mitteilung der Tagesordnung zu 
unterrichten. 

 

IV. Abschnitt 
Beratung 

 

§ 6 
Unterrichtung des Amtsausschusses 

(zu § 24a AO, § 27 Abs. 2 GO)  
 

Der Amtsdirektor hat den Amtsausschuss in seinen 
Sitzungen über alle wichtigen Verwaltungsangele-
genheiten zu unterrichten. Hierzu gehören auch 
wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie 
alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde 
dies ausdrücklich bestimmt. 
 

§ 7 
Anfragen 

(zu § 24a AO,§§ 36 Abs. 2, 30 GO) 
 

(1) Der Amtsausschuss hat das Recht, vom 
Amtsvorsteher und Amtsdirektor über alle im 
Rahmen der Amtsordnung zulässigen Ange-
legenheiten Auskunft zu verlangen. Anfragen 
sind schriftlich, kurz und sachlich abzufassen 
und spätestens drei Tage vor einer Sitzung 
des Amtsausschusses an den Amtsvorsteher 
zu richten. 

 

(2) Die Anfragen werden in der aktuellen Sitzung 

des Amtsausschusses beantwortet. Zu einer 
Anfrage ist während der Sitzung eine Zusatz-
frage zulässig. 

 

(3) Anfragen zu Vorlagen sollen der Verwaltung, 
Anfragen zu Anträgen dem Antragsteller drei 
Werktage vor der Sitzung mitgeteilt werden, 
sodass sie in der Sitzung des Amtsausschus-
ses beantwortet werden können. 

 

(4) Anfragen, die sich auf Gegenstände der Ta-
gesordnung beziehen, sind bei dem betref-
fenden Punkt der Tagesordnung zu behan-
deln. 

 

(5) Der Text der Anfragen sowie die erteilten 
Antworten sind in die Niederschrift über die 
Sitzung aufzunehmen.  

 

§ 8 
Unterrichtung der Einwohner, Einwohnerfrage-

stunde 
(zu § 24a AO, § 16 a, c GO) 

 

(1) Jeder Einwohner im Amt Dänischer Wohld, 
der das 14. Lebensjahr vollendet hat, kann in 
einer öffentlichen Fragestunde mündliche 
Fragen stellen. Die Fragestunde findet zu Be-
ginn jeder Sitzung des Amtsausschusses als 
Teil der Tagesordnung statt. Sie ist auf 30 Mi-
nuten begrenzt; sie kann durch Beschluss des 
Amtsausschusses um 30 Minuten verlängert 
werden. 

 

(2) Die Fragen sind kurz und sachlich vorzubrin-
gen und dürfen sich nur auf einen Gegen-
stand von allgemeinem Interesse beziehen. 
Für das Vorbringen einer Frage stehen höchs-
tens drei Minuten zur Verfügung. Zu einer 
Frage ist eine Zusatzfrage zulässig. 

 

(3) Die Fragen dürfen nur Angelegenheiten der 
Selbstverwaltung betreffen. Sie werden von 
Seiten  des Amtsausschusses, des Amtsvor-
stehers oder des Amtsdirektors beantwortet. 

 

(4) Der Amtsvorsteher hat das Recht, einem Fra-
gesteller das Wort zu entziehen oder eine be-
reits gestellte Frage zurückzuweisen, wenn 
die Voraussetzungen der Abs. 2 und 3 S. 1 
nicht erfüllt sind. Im Zweifel entscheidet über 
die Zulässigkeit einer Frage der Amtsaus-
schuss durch Beschluss. 

 

(5) Im Einzelfall können der Amtsausschuss und 
die Ausschüsse beschließen, Sachkundige 
sowie Einwohner, die von dem Gegenstand 
der Beratung betroffen sind, anzuhören. Die 
Redezeit wird auf drei Minuten begrenzt. An 
der Beratung und Beschlussfassung in nicht-
öffentlicher Sitzung dürfen sie nicht teilneh-
men, mit Ausnahme der Sachkundigen (Archi-
tekten, Ingenieure o. Ä.), denen durch Be-
schluss des Amtsausschusses / der Aus-
schüsse für die Dauer der Anhörung die Teil-
nahme gewährt wird.   
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§ 9 
Eingaben 

(zu § 24a AO, § 16 e GO) 
 

(1) Jeder Einwohner des Amtes kann seine Wün-
sche und Beschwerden in einer Eingabe an 
den Amtsausschuss herantragen. Eingaben 
sind schriftlich, kurz und sachlich abzufassen 
und sollen spätestens drei Tage vor der Sit-
zung beim Amtsvorsteher eingegangen sein; 
sonst sind sie bis zur nächsten Sitzung zu-
rückzustellen.  

 

(2) Der Amtsvorsteher hat die zugelassenen Ein-
gaben entweder 
a) vor den Amtsausschuss zu bringen oder 
aber 
b) an die Verwaltung abzugeben. 

 

(3) Der Amtsausschuss kann über die Eingabe 
sofort entscheiden oder sie zunächst einem 
Ausschuss überweisen. Ein Ausschuss muss 
die Eingabe nach Abschluss der Beratungen 
mit einem Beschlussvorschlag des Amtsaus-
schusses wieder vorlegen.  

 

(4) Der Einsender der Eingabe ist vom Amtsvor-
steher über das Veranlasste zu unterrichten.   

 

§ 10 
Anträge und Vorlagen 

 

(1) Jeder Beschluss des Amtsausschusses setzt 
einen Antrag oder eine Vorlage voraus. An-
träge und Vorlagen des Amtsausschusses 
und der Ausschüsse sollen spätestens zehn 
Tage vor der nächsten Sitzung dem Amtsvor-
steher oder dem Amtsdirektor schriftlich vor-
liegen, wenn sie noch auf die Tagesordnung 
der nächsten Sitzung kommen sollen.  

 

(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer, klarer 
Form abzufassen und zu begründen. 

 

(3) Der Amtsausschuss kann über die Anträge 
und Vorlagen sofort entscheiden oder sie zu-
nächst einem Ausschuss überweisen. 

 

(4) Anträge, die Mehrausgaben verursachen oder 
vorgesehene Einnahmen mindern, müssen, 
um wirksam gestellt zu sein, zugleich einen 
Deckungsvorschlag aufweisen. Das gilt auch 
für Vorlagen.  

 

(5) Ohne Einhaltung der o. a. Frist können Dring-
lichkeitsanträge gemäß § 6 Abs. 5 der Ge-
schäftsordnung sowie die im Folgenden auf-
geführten Anträge gestellt und zur Abstim-
mung gebracht werden: 

 

a) Änderung der Reihenfolge der Tages-
ordnung (§ 5 Abs. 7), 

b) Absetzung von der Tagesordnung (§ 5 
Abs. 6), 

c) Verweisung an einen Ausschuss (§ 10 
Abs. 3), 

d) Vertagung der Beschlussfassung (§ 
12), 

e) Schluss der Beratung (§ 16), 
f) Begrenzung der Redezeit (§ 14 Abs. 3), 
g) Änderung von Anträgen, 
h) Unterbrechung der Sitzung (§ 12), 
i) namentliche Abstimmung (§ 16 Abs. 2), 

j) Wahl durch Stimmzettel, 
k) Anhörung eines Sachverständigen (§ 8 

Abs. 5), 
l) Ausschluss oder Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit. 
 

(6) Über einen bereits zur Abstimmung gebrach-
ten Antrag kann in derselben Sitzung nicht 
noch einmal entschieden werden.  

 

§ 11 
Sitzungsablauf 

(zu § 34 Abs. 2 GO) 
 

(1) Die Sitzung des Amtsausschusses ist in der 
Regel in folgender Reihenfolge durchzufüh-
ren: 
a) Eröffnung der Sitzung durch den Amts-

vorsteher und Feststellung der Ord-
nungsmäßigkeit  der  Ladung,  der An-
wesenheit und der Beschlussfähigkeit, 

b) Änderung der Tagesordnung, evtl. 
Dringlichkeitsvorlagen und -anträge,  

c) Einwohnerfragestunde, 
d) Einwendungen zur Niederschrift über 

die letzte Sitzung, 
e) Bericht des Amtsvorstehers über wich-

tige Angelegenheiten und die Arbeit der 
Ausschüsse, 

f) persönliche Erklärungen der Mitglieder 
des Amtsausschusses, deren Inhalt 
dem Amtsvorsteher vorher schriftlich 
mitzuteilen ist, 

g) Bericht des Amtsdirektors über wichtige 
Verwaltungsangelegenheiten, 

h) Abwicklung der Tagesordnung, 
i) Eingaben und Anfragen, 
j) Schließung der Sitzung durch den 

Amtsvorsteher. 
 

(2) Eingaben und Anfragen, die sich auf Gegen-
stände der Tagesordnung beziehen, sind bei 
dem betreffenden Punkt der Tagesordnung zu 
behandeln. 

 

(3) Der Amtsvorsteher entscheidet bei Zweifeln 
über die Auslegung der Geschäftsordnung, 
die während einer Sitzung auftreten. Das Be-
schlussrecht des Amtsausschusses bleibt un-
berührt.  

§ 12 
Unterbrechung und Vertagung 

 

(1) Der Amtsvorsteher kann die Sitzung kurzfristig 
unterbrechen. Wird der Antrag auf Unterbre-
chung von mindestens einem Drittel der an-
wesenden Mitglieder des Amtsausschusses 
oder einer Gruppierung (Fraktion) gestellt, 
muss der Amtsvorsteher die Sitzung kurzfris-
tig unterbrechen. 

 

(2) Über die Anträge  auf Unterbrechung und 
Vertagung  kann erst abgestimmt werden, 
wenn jeder Gruppierung (Fraktion) und den 
nicht einer Gruppierung (Fraktion) angehö-
renden Mitgliedern Gelegenheit gegeben 
worden ist, sich zur Sache zu äußern. Bevor 
über einen Vertagungs- oder Schlussantrag 
abgestimmt wird, sind die noch vorliegenden 
Wortmeldungen bekannt zu geben.   
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Jedes Mitglied kann zu den Anträgen Stellung 
nehmen. Die Redezeit beträgt drei Minuten. 

 

(3) Wird ein Schlussantrag angenommen, so ist 
damit die Beratung abgeschlossen; über die 
beratene Angelegenheit ist alsdann zu be-
schließen. 

 

Liegen gleichzeitig ein Vertagungs- und ein Schlus-
santrag vor, so ist zunächst über den Schlussantrag 
abzustimmen. 
 

§ 13 
Einzelberatung 

 

(1) Nach Eröffnung der Beratung erteilt der Vor-
sitzende bei Empfehlungen eines Aus-
schussmitgliedes dem Vorsitzenden, bei Sit-
zungsvorlagen der Verwaltung und  bei An-
trägen  dem Antragsteller das Wort. Dem Vor-
sitzenden / Antragsteller / Berichterstatter 
steht am Schluss der Beratung das Schluss-
wort zu. Besteht eine Vorlage aus mehreren 
Teilen (z. B. Haushaltsplan), so kann über je-
den Teil der Vorlage einzeln beraten werden. 

 

(2) Der Amtsausschuss kann beschließen, Sach-
kundige sowie Einwohner, die von dem Ge-
genstand der Beratung betroffen sind, anzu-
hören. 

 

§ 14 
Worterteilung 

 

(1) Zur Tagesordnung darf nur reden, wer von 
dem Amtsvorsteher auf seine Wortmeldung 
hin das Wort erhalten hat. Die Wortmeldung 
wird durch Zuruf oder Erheben einer Hand 
angezeigt. Die Wortmeldungen verlieren ihre 
Gültigkeit, wenn ein Antrag auf Schluss der 
Beratung oder ein Vertagungsantrag ange-
nommen wurde. 

 

(2) Durch Beschluss kann ausnahmsweise für 
einzelne Tagesordnungspunkte die Redezeit 
begrenzt werden. Dies gilt nicht für den Be-
richterstatter bzw. den Antragsteller.  

(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit 
zu erteilen, es darf aber dadurch kein Spre-
cher unterbrochen werden. Das Wort zur Ge-
schäftsordnung darf sich nur auf die anste-
hende oder unmittelbar zuvor beratene Ange-
legenheit oder auf die Tagesordnung bezie-
hen. 

 

 Die Redezeit beträgt höchstens drei Minuten. 
 

Während der Beschlussfassung darf das Wort 
zur Geschäftsordnung nur im Hinblick auf den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Geschäftsord-
nung verlangt und erteilt werden.  

 

(4) Der Amtsvorsteher darf in Wahrnehmung sei-
ner Befugnisse einen Sprecher unterbrechen. 

 

(5) Das Wort zu persönlichen Bemerkungen ist 
erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. 
Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene 
Ausführungen richtigstellen und persönliche 
Angriffe, die während der Beratung gegen den 
Sprecher erfolgten, abwehren. Die Redezeit 
beträgt höchstens drei Minuten.  

 
V. Abschnitt 

Beschlussfassung 
(zu § 24a AO, §§ 38, 39 GO) 

 

§ 15 
Beschlussfähigkeit 

(zu § 24a AO, § 38 GO) 
 

(1) Der Amtsausschuss ist beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder anwesend ist. Diese gilt nach Fest-
stellung des Amtsvorstehers zu Beginn der 
Sitzung so lange als beschlussfähig, bis der 
Amtsvorsteher aufgrund einer Antragstellung 
eines Ausschussmitgliedes die Beschlussun-
fähigkeit feststellt. 

 

(2) Die Beschlussunfähigkeit ist vom Amtsvorste-
her ebenfalls festzustellen, wenn weniger als 
drei stimmberechtigte Mitglieder des Amts-
ausschusses oder weniger als 1/3 der gesetz-
lichen Zahl der Mitglieder des Amtsausschus-
ses anwesend sind.  

 

§ 16 
Ablauf der Abstimmung 
(zu § 24a AO, § 39 GO) 

 

(1) Über jeden Antrag ist offen durch Handzei-
chen abzustimmen. Der Amtsvorsteher stellt 
die Zahl der Mitglieder fest, die 
a. dem Antrag zustimmen, 
b. den Antrag ablehnen oder 
c. sich der Stimme enthalten. 

 

Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, 
so muss die Abstimmung wiederholt werden. 

(2) Namentlich ist abzustimmen, wenn mindes-
tens ein Drittel der Mitglieder des Amtsaus-
schusses es vor Beginn der Abstimmung be-
antragt. Die namentliche Abstimmung erfolgt 
nach Aufruf der Namen. 

 

(3) Vor der Abstimmung ist die Beschlussformu-
lierung zu verlesen. 

 

(4) Wird bei einer aus mehreren Teilen bestehen-
den Vorlage über Teile selbstständig beraten, 
so soll zunächst über die Teile selbstständig 
abgestimmt werden (Einzelabstimmung). 
Werden einzelne Teile abgelehnt oder verän-
dert angenommen, so ist auch über die Vorla-
ge insgesamt abzustimmen (Schlussabstim-
mung). Die abweichenden Ergebnisse der 
Einzelabstimmungen sind in der Niederschrift 
festzuhalten.  

 

(5) Bei  Erweiterungs- oder Abänderungsanträgen 
ist zunächst über den ursprünglichen Antrag 
unter Berücksichtigung der Erweiterungs- o-
der Abänderungsanträge zu entscheiden. Lie-
gen mehrere solcher Anträge vor, so ist zu-
nächst über denjenigen Beschluss zu fassen, 
der am weitesten von dem ursprünglichen An-
trag abweicht. Über die Reihenfolge entschei-
det der Amtsvorsteher. Bei Finanzvorlagen 
hat derjenige Antrag den Vorrang, der mehr 
Ausgaben oder weniger Einnahmen bewirkt.  
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(6) Wird während der Abstimmung über einen 
Sachantrag ein Antrag zur Geschäftsordnung 
gestellt, so ist zunächst über den Antrag zur 
Geschäftsordnung zu entscheiden. Liegen 
mehrere Anträge zur Geschäftsordnung vor, 
so ist zunächst über denjenigen Antrag abzu-
stimmen, der der Weiterbehandlung der Sa-
che am stärksten widerspricht. 

 

§ 17 
Wahlen 

(zu 24a AO, § 40 Abs. 1 bis 3 GO) 
 

(1) Zur Wahl durch Stimmzettel oder durch Los 
bildet die Vertretung einen Wahlausschuss 
von drei Vertretern. Der Ausschuss bereitet 
die Wahlen und die Losziehung vor und führt 
sie durch. 

 

Das Los hat der Amtsvorsteher zu ziehen. 
 

Der Wahlausschuss überwacht die Feststel-
lung des Wahlergebnisses und die Loszie-
hung. 

 

(2) Für die Stimmzettel und Lose sind äußerlich 
gleiche Zettel und Umschläge zu verwenden. 
Werden keine Umschläge verwendet, so sind 
die Stimmzettel zu falten.  

 

Leere Stimmzettel zählen als Stimmenthal-
tung. 

(3) Die Stimmzettel dürfen nur mit dem Namen 
des gewünschten Kandidaten oder der Kenn-
zeichnung des Wahlvorschlages versehen 
werden. Weitere Beschriftungen oder Be-
zeichnungen des Stimmzettels oder Um-
schlages machen die betreffende Stimmab-
gabe ungültig. 
Der Amtsvorsteher gibt das Ergebnis der Wahl 
oder der Losziehung bekannt. 

 
 

VI. Abschnitt 
Ordnung in den Sitzungen 

(zu § 24a AO, § 42 i.V.m. § 37 GO) 
 

§ 18 
Ruf zur Sache und Ordnungsruf 

 

(1) Der Amtsvorsteher kann jeden Sprecher „zur 
Sache“ rufen, wenn er von der zur Beratung 
stehenden Sache abschweift oder sich wie-
derholt. 

 

(2) Sitzungsteilnehmer, die die Ordnung verlet-
zen, ruft der Amtsvorsteher unter Nennung 
des Namens „zur Ordnung“.  

§ 19 
Entziehung des Wortes 

 

(1) Ist ein Sprecher in einer Sitzung zu derselben 
Sache dreimal „zur Sache“ oder im Verlaufe 
der Sitzung dreimal „zur Ordnung“ gerufen 
worden, so hat der Amtsvorsteher ihm das 
Wort zu entziehen. Nach dem zweiten Ruf 
„zur Sache“ oder „zur Ordnung“ hat der Amts-
vorsteher auf die Folgen hinzuweisen. Einem 
Sprecher, dem das Wort entzogen worden ist, 
darf es in derselben Sitzung zu derselben Sa-
che nicht wieder erteilt werden. 

 

(2) Gegen einen Ordnungsruf und eine Wortent-

ziehung kann spätestens am zweiten Werkta-
ge nach der Sitzung beim Amtsvorsteher 
schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch ist auf die Tagesordnung der 
nächstfolgenden Sitzung zu setzen. Der Be-
treffende kann seinen Widerspruch mündlich 
begründen.  

 

§ 20 
Ausschluss eines Mitgliedes 

 

(1) Der Amtsvorsteher kann ein Mitglied nach 
dreimaligem Ordnungsruf wegen Verstoßes 
gegen das Gesetz oder die Geschäftsordnung 
von der Sitzung ausschließen.  

 

(2) Hat der Amtsvorsteher ein Mitglied von der 
Sitzung ausgeschlossen, so kann er ihn in der 
jeweils folgenden Sitzung bereits nach einma-
ligem Ordnungsruf ausschließen. 

 

(3) Gegen den Ausschluss kann der Betroffene 
bis zum nächsten Sitzungstag schriftlich be-
gründeten Einspruch erheben. Der Einspruch 
ist auf die Tagesordnung dieser Sitzung zu 
setzen. Er hat keine aufschiebende Wirkung. 

 

§ 21 
Verweisung eines Zuhörers aus dem Sitzungs-

raum 
 

(1) Der Amtsvorsteher kann Zuhörer, die trotz 
Verwarnung Beifall oder Missbilligung äußern, 
Ordnung und Anstand verletzen oder versu-
chen, die Beratung zu beeinflussen, aus dem 
Sitzungsraum verweisen. 

 

(2) Lassen sich einzelne Zuhörer erhebliche oder 
wiederholte Ruhestörung oder beeinflussende 
Äußerungen zuschulden kommen, können sie 
vom Zutritt zu den Sitzungen ausgeschlossen 
werden.  

 
 

VII. Abschnitt 

Protokollführer und Sitzungsniederschrift 
(zu § 24a AO,  § 41 GO) 

 

§ 22 
Protokollführer  

(zu 24a AO, § 41 GO) 
 

(1) Für die Sitzungen des Amtsausschusses und 
der Ausschüsse wird in der Regel jeweils ein 
Protokollführer von der Verwaltung gestellt.  
 

(2) Der Protokollführer unterstützt den Amtsvor-
steher, er fertigt die Sitzungsniederschrift an 
und verliest auf Anordnung Schriftstücke, An-
träge und Beschlüsse, besorgt den Na-
mensaufruf und wirkt bei der Stimmzählung 
mit. Er beurkundet gemeinsam mit dem Amts-
vorsteher die Sitzungsniederschrift. 
 

§ 23 
Sitzungsniederschrift 
(zu § 24a AO, § 41 GO) 

 

(1) Für den Amtsausschuss und die einzelnen 
Ausschüsse sind gesonderte Niederschriften 
zu führen. Die Niederschriften sind als Be-
schlussprotokoll zu führen. Die maßgeblichen 
Inhalte und Anträge sind aufzunehmen.  
 

(2) Die Sitzungsniederschrift hat zu enthalten:  
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a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung, 
b) Feststellung der Beschlussfähigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
c) Ausschluss und Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit, 
d) Namen des Amtsvorstehers und Proto-

kollführers, 
e) Namen der anwesenden und der fehlen-

den Mitglieder des Amtsausschusses, 
f) Namen der im Hinblick auf § 24a AO 

i.V.m. § 22 GO nicht anwesenden Mitglie-
der des Amtsausschusses unter Angabe 
des Gegenstandes, 

g) Namen der anwesenden Bediensteten 
des Amtes und sonstiger Personen, ins-
besondere Namen der anwesenden Ver-
treter der Kommunalaufsicht und der er-
schienenen Gäste, 

h) zeitweilige An- und Abwesenheit von Sit-
zungsteilnehmern, 

i) die Tagesordnung, 
j) in knapper Form den Verlauf der Sitzung 

sowie wesentliche Vermerke, 
k) behandelte Angelegenheiten, 
l) Anträge unter Nennung des Antragstel-

lers, 
m) Beschlüsse der öffentlichen und nichtöf-

fentlichen Sitzungen mit den Abstim-
mungsergebnissen.  

 

(3) Die Sitzungsniederschrift ist den Mitgliedern 
spätestens mit der Ladung zur nächsten Sit-
zung zuzuleiten. Einwendungen gegen eine 
Niederschrift sollen spätestens 7 Tage vor 
Beginn der Sitzung schriftlich vorliegen, auf 
der die Beratung der Niederschrift auf der Ta-
gesordnung steht. Über Einwendungen ent-
scheidet der Amtsausschuss. 
 

§ 24 
Sitzungsdauer 

 
Sitzungen sollen um 23.00 Uhr beendet sein. 

 
 

VIII. Abschnitt 

Ausschüsse 
(zu § 24a AO, § 46 GO und § 4 der Hauptsatzung) 

 

§ 25 
Verfahren 

(zu §24a AO, § 46 GO) 
 

Diese Geschäftsordnung gilt mit folgenden Abwei-
chungen auch für die von dem Amtsausschuss zu 
wählenden Ausschüsse: 

 

a) Der Ausschuss wählt, sofern nicht der Amtsaus-
schuss zuständig ist (§ 24a AO i.V.m. § 46 Abs. 
5 GO), in seiner ersten Sitzung unter der Lei-
tung des ältesten anwesenden Mitgliedes aus 
seiner Mitte seinen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter. 
 

b) Die Ausschüsse werden nach Absprache mit 
dem Amtsvorsteher schriftlich von ihren Vorsit-
zenden unter Beifügung der Tagesordnung ein-
geladen. § 5 Abs. 2 - 4, § 6, 8 und 9 dieser Ge-
schäftsordnung gelten sinngemäß. 

 

c) Sachverständige können nach vorhergehendem 
Beschluss des Ausschusses vom Ausschuss-
vorsitzenden eingeladen werden. Die Kosten 
trägt das Amt.  

d) Die Ladungsfrist beträgt eine Woche.  
 

e) Den Ausschussmitgliedern ist eine Abschrift von 
jeder Einberufung eines Ausschusses zu über-
senden. 

 

f) Anträge und Vorlagen müssen spätestens zehn 
Tage vor der nächsten Sitzung dem Ausschuss-
vorsitzenden vorliegen. 

 

g) Der Amtsdirektor hat die Ausschüsse rechtzeitig 
zu verständigen, wenn die Angelegenheit eines 
Ausschusses auch das Aufgabengebiet eines 
anderen Ausschusses berührt; sie können der-
artige Angelegenheiten gemeinsam beraten und 
beschließen. Durch Beschluss des Amtsaus-
schusses kann einem Ausschuss die Federfüh-
rung übertragen werden.  

 

 

IX. Abschnitt 
Schlussvorschriften 

 

§ 26 
Abweichungen von der Geschäftsordnung 

 

Der Amtsausschuss kann für den Einzelfall Abwei-
chungen von der Geschäftsordnung mit der Mehr-
heit von 2/3 der anwesenden Mitglieder des Amts-
ausschusses beschließen, soweit ein Beschluss 
nicht gegen Vorschriften der Amtsordnung oder 
Hauptsatzung verstößt. 

 

§ 27 
Arbeitsunterlagen 

 

Jedem Mitglied des Amtsausschusses ist nach sei-
ner Einführung eine Ausfertigung dieser Geschäfts-
ordnung vom Amtsvorsteher zugänglich zu machen. 

 

§ 28 
Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt ab sofort in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 
04.05.1984 außer Kraft. 
 
Gettorf, den 09.03.2017 
 
Amt Dänischer Wohld 
 
Kurt Arndt 
Amtsvorsteher 
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1. Änderungssatzung zur Satzung des Amtes Dänischer Wohld 

über die Erhebung von Verwaltungsgebühren 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28.02.2003 (GVOBL. S-H, S. 112), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.08.2016 
(GVOBL. S-H, S. 788) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in 
der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBL. S-H, S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3.8.2016 (GVOBL. S-H, S. 788) sowie den §§ 1und 5 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein  in der Fassung vom 10.01.2005 (GVOBL. S-H, S. 27), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 20.10.2016 (GVOBL. S-H., S. 846) und des § 13 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 13 Abs. 3 Nr. 1 Landesdatenschutzgesetz für Schleswig-Holstein in der Fassung 
vom 09.02.2000 (GVOBL. S-H, S. 169), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.03.2015 
(GVOBL. S-H, S. 96) wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom  08.03.2017 
folgende Änderungssatzung erlassen: 

Artikel 1 

§ 4 Abs. 2 erhält folgende neue  Fassung: 

(2)  Soweit für den Ansatz der Gebühr ein Spielraum gelassen wird, ist die Höhe der Ge-
bühr unter Berücksichtigung der Bedeutung, des wirtschaftlichen Wertes oder des sons-
tigen Nutzens für die Gebührenpflichtige oder den Gebührenpflichtigen und des Umfan-
ges, der Schwierigkeit und des Zeitaufwandes für die Amtshandlung festzusetzen. 

Für die Tätigkeit der Amtsbediensteten werden die zu dem Zeitpunkt geltenden Stun-
densätze für Personalkosten zugrunde gelegt, die vom Innenminister durch Runderlass 
festgesetzt werden.  

Artikel 2 

Die Gebührentabelle, die Bestandteil der Satzung ist, wird zu Ziffer 8 wie folgt neu gefasst: 

„8. Genehmigung zur Sondernutzung von öffentlichen Verkehrsflächen 

a) bei kurzzeitiger Sondernutzung (bis max. 7 Tage) 15,00 €  

b) bei einer längerfristigen Sondernutzung (bis max. 14 Tage) 35,00 € 

c) bei einer längerfristigen Sondernutzung (bis max. 21 Tage) 55,00 € 

d) bei einer darüber hinausgehenden Sondernutzung(bis max. 28 Tage) 85,00 € 

e) für das Aufstellen von Stellschildern 2,50 € je Stellschild.“ 

Artikel 3 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  

Gettorf, den 10.03.2017 
 
Matthias Meins 

Amtsdirektor  
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Gemeinde Felm 24214 Gettorf, den 02.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Umwelt- u. Wegeangelegenheiten der Gemeinde Felm 
 

Mittwoch, 15.03.2017, 19:00 Uhr, 
 

Dörpshus, Dorfstraße 56, 24244 Felm 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 01.12.2016  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Erörterung der Problematiken im Bereich der Brücke Kiefernweg in 
Felmerholz in Bezug auf die Wasserführung mit einem Vertreter 
des Wasser- und Bodenverbandes Felmer Au 

 

   

 6. Verkehrsproblematiken am Weg zur Pumpenstation in Felm; Ver-
längerung der Langen Reihe 

 

   

 7. Erörterung der Verkehrssituation im Holliner Weg in Felmerholz  

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Bauantrag für die Errichtung eines Schallschutzzaunes  

   

 3. Bericht über die aktuelle Rechtslage bzgl. der Windenergie in Felm  

   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B der Gemeinde Felm 

 

Die Hebesätze für die Festsetzung der Grundsteuer A und B in der Gemeinde Felm werden für das 
Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 
 
Grundsteuer A     330 v.H. 
Grundsteuer B     330 v.H. 
 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2016 ist damit keine Änderung eingetreten, sodass auf die Erteilung von 
Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2017 verzichtet wird. 
 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten  
Bescheiderteilung nicht geändert haben, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung  ge-
mäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) die Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2017 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2016 veranlagten Höhe festgesetzt.  
 
Die Grundsteuer 2017 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstücksabgabenbescheiden festgesetz-
ten Vierteljahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November  2017  fällig. 
Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht 
haben, wird die Grundsteuer 2017 in einem Betrag am 01.07.2017 fällig. Sollten die Grundsteuerhe-
besätze geändert werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Ände-
rungsbescheide erteilt.  
 
Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichti-
gen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid 
zugegangen wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag 
der Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf, einzulegen. Auch wenn Widerspruch erhoben wird, müssen die angeforderten Beträge 
fristgemäß gezahlt werden, soweit sie nicht gestundet oder von der Vollziehung ausgesetzt sind. 
 
Gettorf, den 21.02.2017  
 
Gemeinde Felm 
Der Bürgermeister 
 

 
 

Satzung 
für Sondervermögen der Gemeinde Felm 

für die Kameradschaftspflege 
 der Freiwilligen Feuerwehren Felm und Rathmannsdorf-Felmerholz 

  

Aufgrund des § 2 a des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 

(Brandschutzgesetz - BrSchG) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-

Holstein, beide in der jeweils gültigen Fassung, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 

20.02.2017 folgende Satzung der Gemeinde für das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege 

der Freiwilligen Feuerwehren Felm und Rathmannsdorf-Felmerholz erlassen: 
 

§ 1 

Kameradschaftskasse 
 

In den Freiwilligen Feuerwehren besteht zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse, die 

von der Kassenführung entsprechend der Beschlüsse der Mitgliederversammlung im Rahmen der Ein-

nahme- und Ausgabeplanung geführt wird. 
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§ 2 

Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung 
 

Die Einnahmen der Kameradschaftskasse bestehen aus Zuwendungen der Gemeinde sowie Spenden, 

Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen (§ 2 b des Brandschutzgesetzes), im Übrigen aus Ein-

nahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren sowie sonstigen 

Einnahmen und Beiträgen der fördernden Mitglieder. 
 

§ 3 

Zuwendungen an die Kameradschaftskasse 
 

Über die Annahme einer Zuwendung an die Kameradschaftskasse entscheidet bis zu einer Wertgrenze 

in Höhe von 750,- EUR der Wehrvorstand. Dieser kann die Entscheidung bis zu einem von ihm zu be-

stimmenden Betrag auf die Wehrführung übertragen. Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach § 2 b 

des Brandschutzgesetzes in Verbindung mit der Hauptsatzung. 
 

§ 4 

Einnahme- und Ausgabeplan 
 

(1) Der Einnahme- und Ausgabeplan enthält den voraussichtlichen Bestand der Rücklage zu Beginn 

und zum Ende des Haushaltsjahres sowie alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgabe der Kame-

radschaftskasse voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben entsprechend des Musters eines Ein-

nahme- und Ausgabeplans für das Sondervermögen Kameradschaftskasse. 
 

(2) Für die Abteilungen können Teilpläne aufgestellt werden. Der Absatz 1 gilt für die Teilpläne ent-

sprechend. Die Teilpläne sind in einer Gesamtplanung der Freiwilligen Feuerwehren zusammenzufas-

sen. 
 

(3) Der vom Wehrvorstand aufgestellte Einnahme- und Ausgabeplan wird von der Mitgliederversamm-

lung beschlossen; er tritt nach Zustimmung der Gemeindevertretung in Kraft. Eine Ablehnung ist ge-

genüber dem Wehrvorstand zu begründen. 
 

§ 5 

Nachtragsplan 
 

Der Einnahme- und Ausgabeplan kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtragsplan 

geändert werden. Für den Nachtragsplan gelten die Vorschriften für den Einnahme- und Ausgabeplan 

entsprechend. 
 

§ 6 

Verpflichtungsermächtigungen, 

vorläufige Haushaltsführung 
 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben aus laufenden Verträgen in künftigen Jahren dürfen im 

Ausnahmefall eingegangen werden. Verpflichtungen zur Leistung für Ausgaben für Vermögensgegen-

stände in künftigen Jahren dürfen nicht eingegangen werden. 
 

(2) Ist die Einnahme- und Ausgabeplanung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getre-

ten, so dürfen Ausgaben geleistet werden, für die eine rechtliche Verpflichtung nach Absatz 1 besteht 

oder die für die Durchführung von wiederkehrenden Veranstaltungen unaufschiebbar sind. Bei Ausga-

ben nach Satz 1 dürfen die Ansätze der Einnahme- und Ausgabeplanung des Vorjahres nicht über-

schritten werden. 
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§ 7 

Deckungsfähigkeit, überplanmäßige 

und außerplanmäßige Ausgaben 
 

(1) Ausgaben können im Rahmen der Einnahme- und Ausgabeplanung für gegenseitig oder einseitig 

deckungsfähig erklärt werden. 
 

(2) Mehreinnahmen bis zur Wertgrenze nach § 3 können für Mehrausgaben verwendet werden, wenn 

ein sachlicher Zusammenhang besteht. 
 

(3) Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden; § 

3 bleibt unberührt. 
 

(4) Mehrausgaben entsprechend Absatz 2 und 3 sind keine überplanmäßigen Ausgaben. 
 

(5) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind 

und die Deckung gewährleistet ist. 
 

(6) Erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben dürfen nur geleistet werden, wenn die Gemein-

devertretung zugestimmt hat. 
 

(7) Über die Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben bestimmt die Wehr-

führung. Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben beträgt 500,- EUR. 
 

§ 8 

Erwerb und Veräußerung von Vermögen 
 

(1) Durch die Kameradschaftskasse sollen Vermögensgegenstände grundsätzlich nur zur Kamerad-

schaftspflege oder solche, die für das Durchführen von Feuerwehrveranstaltungen erforderlich sind, 

erworben werden. 
 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß 

nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf ausreichende Sicherheit zu achten; sie sollen einen angemes-

senen Ertrag bringen. 
 

(3) Die Vermögensgegenstände sind, soweit für deren Anschaffung und Herstellung Ausgaben in Hö-

he von mindestens 500 EUR je Vermögensgegenstand entstanden sind, in einem Bestandsverzeichnis 

nachzuweisen. 
 

(4) Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben auf absehbare Zeit nicht gebraucht wer-

den, dürfen veräußert werden. Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögensgegenstandes gilt 

dies entsprechend. 
 

§ 9 

Kassenführung 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr führt die Kameradschaftskasse eigenständig und eigenverantwortlich. 

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

(2) Über die Verwendung der im Einnahme- und Ausgabeplan veranschlagten Ausgaben bis zu einer 

Höhe von 1.000,- EUR entscheidet die Wehrführung; im Übrigen ist der Wehrvorstand ermächtigt, über 

die Verwendung der Mittel im Rahmen des Einnahme- und Ausgabeplans zu entscheiden. 
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(3) Die Kassenverwaltung hat die Kameradschaftskasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und 

Ausgaben nach der Ordnung des Einnahme- und Ausgabeplans zu verbuchen. Zahlungen darf sie nur 

aufgrund von Entscheidungen nach Absatz 2 und Vorlage von schriftlichen Belegen annehmen und 

leisten. Unbare Zahlungsvorgänge sind von der Kassenverwaltung über ein gemeindliches Girokonto 

der Freiwilligen Feuerwehr abzuwickeln. 
 

(4) Die Kassenverwaltung führt fristgerecht Aufzeichnungen, in denen, zeitlich gegliedert, sämtliche 

Ausgaben und Einnahmen der Kameradschaftskasse sowie deren Art bzw. Zweck, die Höhe und der 

aktuelle Kassenstand kumulativ erfasst sind. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben bzw. Zu- oder Ab-

gänge der Kameradschaftskasse sind durch Rechnungen, Quittungen oder ähnliche Nachweise zu 

belegen. 
 

(5) Die Kassenverwaltung führt das Bestandsverzeichnis nach § 8 Absatz 3 dieser Satzung des Son-

dervermögens für die Kameradschaftspflege. 

 

§ 10 

Einnahme- und Ausgaberechnung 
 

(1) Die Einnahme- und Ausgaberechnung (Gesamtrechnung) ist das Ergebnis der Ausführung des 

Einnahme- und Ausgabeplans einschließlich des Bestandsverzeichnisses. Überplanmäßige oder au-

ßerplanmäßige Ausgaben sowie Mehrausgaben sind zu erläutern. Der Darstellung der Einnahme- und 

Ausgaberechnung erfolgt entsprechend des Musters eines Einnahme- und Ausgabeplans für das Son-

dervermögen Kameradschaftskasse sowie des Musters eines Bestandsverzeichnisses für das Sonder-

vermögen Kameradschaftskasse. Teilpläne der Abteilungen sind Bestandteil der Einnahme- und Aus-

gaberechnung. 
 

(2) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haus-

haltsjahres aufzustellen. 
 

(3) Die Kameradschaftskasse ist jährlich durch zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer zu prüfen, 

die von der Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte für das laufende Kalenderjahr gewählt werden. die 

Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer dürfen nicht zum Wehrvorstand gehören. Die Prüfungsrechte 

nach § 116 der Gemeindeordnung sowie nach Kommunalprüfungsgesetz bleiben unberührt. 
 

(4) Über die vom Wehrvorstand vorzulegende Einnahme- und Ausgaberechnung beschließt die Mit-

gliederversammlung auf Antrag der Kassenprüferinnen oder der Kassenprüfer. 
 

(5) Die Einnahme- und Ausgaberechnung ist der Gemeindevertretung vorzulegen. 
 

§ 11 

Aufbewahrung von Unterlagen 
 

Für die Aufbewahrung von Unterlagen sowie die Aufbewahrungsfristen gilt § 57 Gemeindehaushalts-

verordnung (GemHVO-Doppik) entsprechend. Die Aufbewahrung erfolgt bei der Gemeinde. 
 

§ 12 

Schlussbestimmungen 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 

Gettorf ,den 03.03.2017 
 

Friedrich Suhr  

Bürgermeister      -Siegel- 
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Gemeinde Lindau 24214 Gettorf, den 09.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Lindau 
 

Donnerstag, 23.03.2017, 19:30 Uhr, 
 

"Santorini" in Siegmunds Gasthof, Königsförder Straße 2, 24214 Lindau 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2016  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Einwohnerfragestunde  

   

 5. Zustimmung zur Wahl des Herrn Reimer Dreeßen zum stellv. 
Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Großkönigsförde, Aus-
händigung der Ernennungsurkunde und Abnahme des Beamte-
neids gem.  LBG 

 

   

 6. Zustimmung zur Wahl des Herrn Holger Stuhr  zum Ortswehrfüh-
rer der Freiwilligen Feuerwehr Großkönigsförde, Aushändigung 
der Ernennungsurkunde und Abnahme des Beamteneids gem.  
LBG 

 

   

 7. Antrag auf Bezuschussung des Ferienbegleiters der AWO Gettorf 
für das Jahr 2017 

 

   

 8. Bericht über die Entgegennahme von Spenden  

   

 9. ÖPNV -  Seniorenfahrdienst und Jugend-Nachtfahrten  

   

 10. Stellungnahme zum Bericht des Gemeindeprüfungsamtes des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Ordnungsprüfung bei der 
Amtsverwaltung Dänischer Wohld im Jahre 2016 

 

   

 11. Änderung der Entschädigungssatzung, hier: Entschädigung für 
Fraktionsarbeit 

 

   

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 09.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Sozialausschusses der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Dienstag, 21.03.2017, 18:00 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 08.11.2016  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Bezuschussung des Bürgervereins zur Förderung des Schulstan-
dortes in Neudorf-Bornstein 

 

   

 6. 25 Jahre  Fairtraide Gemeinde Neudorf - Bornstein  

   

 7. Mitfahrbank  

   

 8. Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der 
Förderung der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 10.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Mittwoch, 22.03.2017, 19:30 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.11.2016  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeinde Neudorf-
Bornstein 

 

   

 6. Bericht über die Entgegennahme von Spenden  

   

 7. Einführung einer getrennten Abwassergebühr für Schmutz- und 
Niederschlagswasser 

 

   

 8. Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Umsetzung des Bö-
schungssicherungskonzeptes für die Klärteichanlage in Neudorf-
Bornstein 

 

   

 9. Kostensteigerung für das Projekt "Wohnhof in Neudorf"  

   

 10. Bezuschussung des Bürgervereins zur Förderung des Schulstan-
dortes in Neudorf-Bornstein 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

 2. Personalangelegenheit  

   

gez. - Vorsitzende -  
Für die Richtigkeit:  
 
Reinberg 
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Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 13.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

Donnerstag, 23.03.2017, 19:00 Uhr, 
 

Schule Neudorf, Dorfstraße 6, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 02.02.2017  

   

 3. Einwohnerfragestunde  

   

 4. Berichte  

   

 4.1. Eingaben  

   

 4.2. Anfragen  

   

 5. Aufstellungsbeschluss für die 5. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

 

   

 6. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die  

Vertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 
 1. Berichte  

   

gez. - Vorsitzender -  
Für die Richtigkeit:  
 
Jacobsen 
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Gemeinde Neudorf-Bornstein 24214 Gettorf, den 14.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

Bekanntmachung 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
Donnerstag, 30.03.2017, 19:30 Uhr, 

Landgasthof Arp, Mühlenberg 1, 24214 Neudorf-Bornstein 
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   

 2. Einwohnerfragestunde  
   
 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.12.2016  
   
 4. Bericht des Bürgermeisters  
   
 4.1. Eingaben  
   
 4.2. Anfragen  
   
 5. Bezuschussung des Bürgervereins zur Förderung des Schulstandortes in 

Neudorf-Bornstein 
 

   

 6. Aufstellungsbeschluss für die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Neudorf-Bornstein 

 

   
 7. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 5. Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
 

   
 8. Förderung der Ausbildung zur Kindertagespflegeperson/Finanzierung der 

Kindertagespflege 
 

   
 9. Einführung einer getrennten Abwassergebühr für Schmutz- und Nieder-

schlagswasser 
 

   
 10. Vollmacht des Bürgermeisters zur möglichen Auftragserteilung für die 

Deckensanierung eines Abschnittes der Bornsteiner Straße 
 

   
 11. Bericht über die Entgegennahme von Spenden  
   
 12. Stellungnahme zum Bericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde über die Ordnungsprüfung bei der Amtsverwal-
tung Dänischer Wohld im Jahre 2016 

 

   
 13. Neufassung der Geschäftsordnung der Gemeinde Neudorf-Bornstein  
   
 14. Kostensteigerung für das Projekt "Wohnhof in Neudorf"  
   
 15. Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Umsetzung des Böschungssiche-

rungskonzeptes für die Klärteichanlage in Neudorf-Bornstein 
 

   

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Vertretung 

voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Berichte  
   
 2. Personalangelegenheit  

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  

 
Bahr 
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Bekanntmachung über die frühzeitige Bürgerbeteiligung 
nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch  

für die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Gemeinde Neudorf-Bornstein  

 
Die Gemeindevertretung Neudorf-Bornstein plant die Aufstellung der 5. Änderung des Flächennutzungspla-
nes für den folgenden Bereich:  
 

Planbereich südöstlich und nordwestlich angrenzend an den Schniederredder mit der angrenzenden öffentli-
chen Verkehrsfläche, nordwestlich angrenzend an die Sportanlagen und nordöstlich der Trasse der Bundes-
straße 76 (B 76). 
 

Die Planungsziele sind in einer Begründung darzulegen. 
 

Der genaue Geltungsbereich ist in dem anliegenden Lageplan schwarz umrandet.   
 

Es wird folgendes Planungsziel verfolgt:  
Überplanung einer gemischten Baufläche (M) in eine Wohnbaufläche (W) zur Entwicklung eines Wohngebie-
tes und einer Fläche für Gemeinbedarf (Bauhof). 
 

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch um die Öffentlichkeit frühzei-
tig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
zu unterrichten und ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben, erfolgt im Rahmen eines Erörte-
rungstermins am  

Montag, dem 27. März 2017, um 11.00 Uhr,   
im Amtsgebäude Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  

im Sitzungszimmer im Dachgeschoss. 
 

Hierzu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. 
 

Gettorf, den 13.03.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor -  
Im Auftrage 
 
 

Jacobsen 
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Gemeinde Neuwittenbek 24214 Gettorf, den 09.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 
 

An alle Haushalte 
 

Einladung  
 

zu der Sitzung der Einwohnerversammlung der Gemeinde Neuwittenbek  
 

Dienstag, 04.04.2017, 19:30 Uhr, 
 

"Alte Scheune" Hof Radbruch, Hauptstraße 17, 24214 Neuwittenbek 
 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Neuwittenbek,  
 
hiermit lade ich zur diesjährigen Einwohnerversammlung ein.  
 
T a g e s o r d n u n g :  

 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Anträge zur Tagesordnung  

   

 3. Windkrafteignungsflächen in der Gemeinde Neuwittenbek  

   

 4. Bericht des Bürgermeisters  

   

 4.1. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 4.2. Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 

Jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner hat die Möglichkeit, zu den vorstehenden Punkten Fragen zu 
stellen bzw. seine Meinung zu äußern. Jeweils im Anschluss an die Berichte und Vorträge werden  
Fragen beantwortet. 

Hinweisen möchte ich zur Durchführung der Einwohnerversammlung auf die Bestimmungen der 
Hauptsatzung der Gemeinde Neuwittenbek. Hiernach ist über Anregungen und Vorschläge aus der 
Einwohnerversammlung offen abzustimmen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben wird.  
Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 
nicht zulässig.  
 
Sofern Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung mehrheitlich angenommen werden, 
erfolgt eine Vorlage in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Neuwittenbek.  

Die Gemeindevertretung würde sich mit dem Bürgermeister sehr freuen, wenn viele Einwohnerinnen 
und Einwohner an der Einwohnerversammlung teilnehmen würden. 
 

- gez. Bürgermeister -  
 

Für die Richtigkeit:  
 

gez. Bahr 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Neuwittenbek 
für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.02.2017  
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.738.900 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.757.100 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -18.200 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.673.300 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

1.595.400 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

247.500 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 10,4 Stellen. 

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
be (Grundsteuer A) 

330 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 % 

2. Gewerbesteuer 310 % 

 
§ 4 

 

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermäch-
tigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen 
kann, beträgt 5.000 EUR. 
                            
Gettorf, den 01.03.2017     Gemeinde Neuwittenbek                     
             gez. Wilhelm Radbruch    
                          Bürgermeister 
                   

Siegel 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder-
mann kann während der Dienststunden in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214    
Gettorf, Zimmer 1, 2. OG, Einsicht in die Haushaltssatzung und die Anlagen nehmen. 
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Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss  
für die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Neuwittenbek und die 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
 

Die Gemeindevertretung Neuwittenbek hat in ihrer Sitzung am 14.02.2017 beschlossen, die 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für den folgenden Bereich aufzustellen: 
 
Plangebiet östlich des Annenhofes, östlich der Straße Annenhof, nördlich des Gutes Warleberg und nördlich 
der Straße Warleberg/K 90. 
 

Das Gebiet ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Folgende Planungsziele werden verfolgt:  
Änderung von Flächen für die Landwirtschaft in Flächen für die Erweiterung des Sondergebietes „Erneuerba-
re Energien“ mit der Nutzung Biogasanlage.  
 
Die Planungsziele sind in einer Begründung darzulegen, ein Umweltbericht ist als gesonderter Teil der Be-
gründung zu erarbeiten (§ 2 a Baugesetzbuch). 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. 
 

Weiterhin wurde beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
durchzuführen, um die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten und 
ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch erfolgt durch 14-tägigen öffentlichen Aushang in der Zeit vom 23.03.2017 bis zum 
05.04.2017 in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt,  Erdge-
schoss Zimmer 10, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag 
bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr). Die Öffentlichkeit kann sich innerhalb 
dieses Zeitraumes schriftlich oder während der Öffnungszeiten zur Niederschrift zu der Planung äußern. 
 

Gettorf, den 13.03.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 

Jacobsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 Nr. 06/2017                                                                                                                                            Seite 23  
 

Bekanntmachung über den Aufstellungsbeschluss  
für die vorhabenbezogene 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 – Erneuerbare 

Energien Gut Warleberg/Annenhof – der Gemeinde Neuwittenbek  
und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 

 
Die Gemeindevertretung Neuwittenbek hat in ihrer Sitzung am 14.02.2017 beschlossen, die vorhabenbezo-
gene 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 – Erneuerbare Energien Gut Warleberg/Annenhof – für den 
folgenden Bereich aufzustellen: 
 
Flächen östlich des Annenhofes, östlich der Straße Annenhof, nördlich des Gutes Warleberg und nördlich der 
Straße Warleberg/K 90. 
 
Das Gebiet ist in dem nachstehenden Lageplan schwarz umrandet. 
 
Folgendes Planungsziel wird verfolgt:  
Überplanung der Flächen zur Erweiterung und Änderungen der Biogasanlage (Sondergebiet „Erneuerbare 
Energien“).  
 
Die Planungsziele sind in einer Begründung darzulegen, ein Umweltbericht ist als gesonderter Teil der Be-
gründung zu erarbeiten (§ 2 a Baugesetzbuch). 
 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Weiterhin wurde beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch 
durchzuführen, um die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu unterrichten und 
ihr Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch erfolgt durch 14-tägigen öffentlichen Aushang in der Zeit vom 23.03.2017 bis zum 
05.04.2017 in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, Bauamt,  Erdge-
schoss Zimmer 10, während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr (an folgenden Werktagen: Montag 
bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr und Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr). Die Öffentlichkeit kann sich innerhalb 
dieses Zeitraumes schriftlich oder während der Öffnungszeiten zur Niederschrift zu der Planung äußern. 
 
Gettorf, den 13.03.2017 
 
Amt Dänischer Wohld 
- Der Amtsdirektor - 
Im Auftrage 
 
Jacobsen 
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 07.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

An alle Haushalte 
 

Einladung  
 

zu der Sitzung der Einwohnerversammlung der Gemeinde Osdorf  
 

Donnerstag, 23.03.2017, 19:00 Uhr, 
 

Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Osdorf,  
 
hiermit lade ich zur diesjährigen Einwohnerversammlung ein.  
 
T a g e s o r d n u n g :  
 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Anträge zur Tagesordnung  

   

 3. Bericht des Bürgermeisters  

   

 3.1. Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 3.2. Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern  

   

 4. Flächennutzungsplan 13 (Erweiterung HDW)  

   

 5. Flächennutzungsplan 14 (Neues Gewerbegebiet)  

   

 6. Kita-Angelegenheiten (u.a. Naturgruppe im Schlosspark Noer)  

   

 

Jede Einwohnerin bzw. jeder Einwohner hat die Möglichkeit, zu den vorstehenden Punkten Fragen zu 
stellen bzw. seine Meinung zu äußern. Jeweils im Anschluss an die Berichte und Vorträge werden  
Fragen beantwortet. 

Hinweisen möchte ich zur Durchführung der Einwohnerversammlung auf die Bestimmungen der 
Hauptsatzung der Gemeinde Osdorf. Hiernach ist über Anregungen und Vorschläge aus der Einwoh-
nerversammlung offen abzustimmen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Mehrheit der Stim-
men der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben wird.  
Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist 
nicht zulässig.  
 
Sofern Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung mehrheitlich angenommen werden, 
erfolgt eine Vorlage in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung Osdorf.  

Die Gemeindevertretung würde sich mit dem Bürgermeister sehr freuen, wenn viele Einwohnerinnen 
und Einwohner an der Einwohnerversammlung teilnehmen würden. 
 

- gez. Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 

gez. Bahr 
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Gemeinde Osdorf 24214 Gettorf, den 13.03.2017 
- Der Bürgermeister - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Osdorf 
Dienstag, 28.03.2017, 19:00 Uhr, 

Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, 24251 Osdorf 
 
T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 1. Begrüßung und Eröffnung  
   
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 15.12.2016  
   
 3. Bericht des Bürgermeisters  
   
 3.1. Eingaben  
   
 3.2. Anfragen  
   
 4. Berichte der Ausschussvorsitzenden  
   
 5. Kindertagesstättenangelegenheiten; akuteller Sachstand  
   
 6. Neufassung der Richtlinien für die Bildung eines Kinder- und Jugendbei-

rates der Gemeinde Osdorf 
 

   
 7. Antrag der SPD-Fraktion auf Anpassung der Bedingungen für die Ju-

gendnachtfahrten v.1.3.17 
 

   
 8. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 13. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes der Gemeinde Osdorf 
 

   
 9. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die vorhabenbezogene 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. 7 - Gildeweg - der Gemeinde Osdorf 
 

   

 10. Bericht über die Entgegennahme von Spenden  
   
 11. Entscheidung über die weitere Entwicklung der gemeindlichen Liegen-

schaft Waldenburger Straße 3 aufgrund des vorliegenden Sachverstän-
digengutachtens 

 

   
 12. Stellungnahme zum Bericht des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises 

Rendsburg-Eckernförde über die Ordnungsprüfung bei der Amtsverwal-
tung Dänischer Wohld im Jahre 2016 

 

   
 13. Einwohnerfragestunde  
   
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung durch die Vertretung 
voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 

 1. Grundstücksangelegenheiten  
   
 2. Genehmigung für die Anschaffung eines Traktors für den Bauhof und 

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe 
 

gez. - Bürgermeister -  
Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
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Schulverband Osdorf/Felm/Noer 24214 Gettorf, den 07.03.2017 
- Der Verbandsvorsteher - Karl-Kolbe-Platz 1 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Osdorf/Felm/Noer 
 

Donnerstag, 30.03.2017, 18:00 Uhr, 
 

Grundschule Osdorf (Lehrerzimmer), Zur Schule, 24251 Osdorf 
 
 

T a g e s o r d n u n g :  

Öffentlicher Teil: 

 
 1. Begrüßung und Eröffnung  

   

 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.11.2016  

   

 3. Berichte  

   

 3.1. Eingaben  

   

 3.2. Anfragen  

   

 4. Schülerbeförderung  

   

 5. Bauliche Maßnahmen für die Betreute Grundschule in den Räu-
men der bisherigen Mietwohnung 

 

   

 6. Verbesserung der Beleuchtung in der Sporthalle (Außenbeleuch-
tung, Energieeinsparung) 

 

   

 7. EDV Ausstattung der Grundschule Osdorf, insbesondere in der 
Außenstelle Felm 

 

   

 8. Bereitstellung von überplanmäßigen Ausgaben für den Umbau der 
Mietwohnungen 

 

   

 9. Stellungnahme zum Bericht des Gemeindeprüfungsamtes des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Ordnungsprüfung bei der 
Amtsverwaltung Dänischer Wohld im Jahre 2016 

 

   

 10. Geschäftsordnung für den Schulverband Osdorf/Felm/Noer  

   

 
gez.  - Verbandsvorsteher -  

Für die Richtigkeit:  
 
Bahr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 Nr. 06/2017                                                                                                                                            Seite 27  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Hebesätze der Grundsteuer A und Grundsteuer B der Gemeinde Schinkel 

 

Die Hebesätze für die Festsetzung der Grundsteuer A und B in der Gemeinde Schinkel werden für das Haus-
haltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 
 

Grundsteuer A     330 v.H. 
Grundsteuer B     330 v.H. 
 

Gegenüber dem Kalenderjahr 2016 ist damit keine Änderung eingetreten, sodass auf die Erteilung von Grund-
steuerbescheiden für das Kalenderjahr 2017 verzichtet wird. 
 

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten  Bescheidertei-
lung  nicht  geändert  haben,  wird  deshalb  durch diese öffentliche Bekanntmachung  gemäß § 27 Abs. 3  des 
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2017 in der zuletzt 
für das Kalenderjahr 2016 veranlagten Höhe festgesetzt.  
 

Die Grundsteuer 2017 wird mit den in den zuletzt erteilten Grundstücksabgabenbescheiden festgesetzten Viertel-
jahresbeträgen jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November  2017  fällig. Für Steuerpflichtige, 
die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer 
2017 in einem Betrag am 01.07.2017 fällig. Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden oder ändern sich 
die Besteuerungsgrundlagen (Messbeträge), werden Änderungsbescheide erteilt.  
 

Mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuerpflichtigen die glei-
chen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu 
laufen beginnt, durch Widerspruch angefochten werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf, einzulegen. Auch wenn Wi-
derspruch erhoben wird, müssen die angeforderten Beträge fristgemäß gezahlt werden, soweit sie nicht gestun-
det oder von der Vollziehung ausgesetzt sind. 
 

Gettorf, den 03.03.2017  
 

Gemeinde Schinkel 
Die Bürgermeisterin 
 

 

 
 

 
Gemeinde Schinkel                       24214 Schinkel, 6.März 2017 

  - Die Bürgermeisterin -  
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Schinkel,  

unter dem Motto "Unser sauberes Schleswig-Holstein " wollen wir auch in diesem Jahr unsere Aktion     

"Sauberes Dorf" durchführen.  

Treffpunkt: Sonnabend, 25. März 2017 um 9:30 Uhr , Pension Glusk 

Arbeitshandschuhe werden von uns zur Verfügung gestellt. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung und bitte im An-
schluss an die Aktion zu einem gemeinsamen Imbiss in den Redderkrog.  

Die Schredderaktion wird ebenfalls am 25. März 2017 durchgeführt. Telefonische Anmeldungen bitte unter der 
Telefonnummer 93 93 56 (bitte länger klingeln lassen, wenn das Gespräch weitergeleitet wird) bis spätestens 23. 
März 2015 bei der Bürgermeisterin oder bei Herrn Prosch unter 0173 51 85 601. 

Die Grünabfallsammlung der  AWR mbH findet in Schinkel  am 29. März 2017 und 18. Oktober 2017 statt.  

Als weitere wichtige Termine bitte ich Sie, folgende Daten vorzumerken: 25. Juli 2017 Sperrmüllabfuhr für das 
ganze Dorf. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
 
 
Sabine Axmann-Bruckmüller 
- Bürgermeisterin –  
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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Personalausweise und Pässe 

Die Personalausweise, die bis zum 03.03.2017 beantragt wurden, liegen vor. 
Die Reisepässe, die bis zum 24.02.2017 beantragt wurden, liegen vor. 
 

Gettorf, 14.03.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

Fundsachen 

Im Bürgerbüro des Amtes Dänischer Wohld wurden als Fundsachen abgegeben:  
 
 

 

Es wird gebeten, Eigentumsansprüche im Bürgerbüro geltend zu machen. 
 

Gettorf 14.03.2017 
 

Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
 
 

Mitteilungen der Verwaltung 
 
 

Schiedsleute des Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinde Gettorf 
 

Amt Dänischer Wohld: Siegfried Mevs  Telefon: 0 43 46 / 41 21 07   

Gemeinde Gettorf: Werner Helms-Rick  Telefon: 0 43 46 / 66 43 
 
 

 
 
 

Bürgermeistersprechstunde 

Bürgermeister Jürgen Baasch, Gemeinde Gettorf:  

jeden Donnerstag von 16.00 Uhr - 18.00 Uhr im Amtsgebäude, Zimmer 6 im 1. OG 
 

Bürgermeister Jens Krabbenhöft, Gemeinde Lindau: 

Dienstag, 04.04.2017, im Feuerwehrgerätehaus in Großkönigsförde 
 
 

 
 
 

Gleichstellungsbeauftragte im Amt Dänischer Wohld 

Anja Fiebelkorn Terminvereinbarungen unter Telefon 04346/ 91-228  
   oder per E-Mail fiebelkorn@amtdw.landsh.de  

 
 
  

3 Fahrräder 
Bargeld 

mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
mailto:fiebelkorn@amtdw.landsh.de
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Stellenausschreibungen 

 

 
 
 
 
Die Gemeinde Gettorf sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n     

      Referentin/Referenten für die Bereiche  

Standortmarketing und Wirtschaftsförderung. 

Die Gemeinde Gettorf liegt mitten im Dänischen Wohld, zwischen Nord-Ostsee-Kanal, Eckernförder 
Bucht und Kieler Förde und nahe an den Ostseebadestränden. Gettorf ist eine wachsende Gemeinde 
mit derzeit knapp 7.500 Einwohnern. Durch gezieltes Standortmarketing und gezielte Wirtschaftsförde-
rung sollen die allgemeinen Rahmenbedingungen für Wirtschaftskraft und Lebensqualität in der Ge-
meinde Gettorf erhalten und weiterentwickelt werden. Dazu sollen die Standortbindung und Kaufkraft-
bindung gesteigert und Gettorf als Zentrum der Region belebt werden. Dies umfasst auch die Koordi-
nation zwischen den wirtschaftlichen Sektoren und den Bereichen Arbeiten und Wohnen, Kultur, Bil-
dung, Wissenschaft, Sport und Freizeit in der Region. Diese Referentenstelle - in einem zentrumsna-
hen Büroraum - ist direkt dem Bürgermeister der Gemeinde zugeordnet. 

Ihr Aufgabenprofil 

 Sie sind Vermittler, Kümmerer und Dienstleister in einer Person, wenn es darum geht die Vor-
haben und Projekte des Standortmarketings und der Wirtschaftsförderung voranzutreiben, Vor-
behalte und Hindernisse zu beseitigen und argumentativ zu überzeugen. 

 Sie sind zentraler Ansprechpartner und Initiator für die Vernetzung relevanter Akteure zum Auf-
bau eines integrierten Standortmarketings für die Gemeinde Gettorf, eine enge Zusammenar-
beit mit dem Handels- und Gewerbeverein Gettorf und Umgebung e. V. wird vorausgesetzt. 

 Sie initiieren, leiten und koordinieren die Umsetzung von Maßnahmen des vorliegenden 
Standortmarketingkonzeptes der Gemeinde Gettorf gemeinsam mit den verschiedenen Akteu-
ren in der Gemeinde Gettorf und Sie entwickeln selbständig tragfähige Konzepte für Sponsoring 
sowie Events und Aktionen. 

 Sie übernehmen die interne Kommunikation und die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für das 
Gettorfer Standortmarketing. 

 Sie werben Fördermittel ein und entwickeln ein aktives Geschäfts- und Gewerbeflächenma-
nagement. 
 

Ihr Anforderungsprofil 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit fachlichem Bezug zur Aufgabenstellung oder einen 
entsprechenden qualifizierenden beruflichen Werdegang in den Bereichen Standortmarketing 
oder Wirtschaftsförderung. 

 Durchsetzungsvermögen, Flexibilität, Kontaktfreudigkeit sowie Ideenreichtum und Belastbarkeit 
zeichnen Sie aus. 

 Kommunikative und konzeptionelle Fähigkeiten konnten Sie idealerweise bereits unter Beweis 
stellen. 

 Wünschenswert sind Erfahrungen im Projektmanagement (Konzeption, Planung, Finanzierung, 
Umsetzung und Dokumentation. 

 Der Umgang mit Unternehmen, politischen Gremien, Verwaltungen und Medien ist für Sie eine 
interessante Herausforderung. 

 Sie sind kunden- und dienstleistungsorientiert und gewohnt, eigenverantwortlich zu arbeiten, 
flexible Arbeitszeiten sind für Sie unproblematisch. 

 Gute Kenntnisse in MS-Office-Applikationen (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) und Online-
Anwendungen sowie Moderations- und Präsentationserfahrungen werden vorausgesetzt. 
 

Die Stelle ist in Teilzeit mit durchschnittlich 20 Wochenstunden zu besetzen. Die Einstellung erfolgt 
befristet für die Dauer von drei Jahren.  
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Die Vergütung richtet sich, entsprechend den persönlichen Voraussetzungen, bis EG 13 des Tarifver-
trages öffentlicher Dienst.   

Weitere Auskünfte erteilt der Bürgermeister der Gemeinde Gettorf,  Herr Baasch, Telefon 04346 / 91-
258.  

Spezielle Fragen zum Arbeitsvertrag richten Sie bitte an Frau Ute Schwauna, Telefon  04346 / 91-261. 

Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 31.03.2017 
an die Gemeinde Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf.  

Gemeinde Gettorf  
Der Bürgermeister 

 
----------------------------------- 

 

 

 
Die Gemeinde Felm sucht ab sofort eine/n 
 

Mitarbeiter/in für die  
Ausgabe der Mittagsverpflegung der 

Betreuten Grundschule und der Kindertagesstätte Felm. 
 
Die Einstellung erfolgt in einem geringfügigen Beschäftigungsverhältnis zunächst für ein Jahr.  
 
Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit beträgt 10,5 Stunden.  
 
Fragen zum Arbeitsverhältnis richten Sie bitte an Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer 
Wohld, Tel.: 04346/ 91261. 

 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitten bis zum 31.03.2017 an die Gemeinde Felm, Karl-Kolbe-
Platz 1, 24214 Gettorf 

 
Gemeinde Felm 
Der Bürgermeister 

 
----------------------------------- 

 
 
Die Gemeinde Schinkel sucht ab sofort eine/n   

 

Mitarbeiter/in für die offene Jugendarbeit. 
 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich 2,0 Stunden in den Nachmittags- und Abendstun-
den. Bei Bedarf kann die wöchentliche Arbeitszeit auf 3,0 Stunden erhöht werden.  
 
Das geringfügige Arbeitsverhältnis ist unbefristet.  
 
Fragen zum Arbeitsvertrag beantwortet Ihnen Frau Schwauna von der Amtsverwaltung Dänischer 
Wohld, Telefon 04346 91-261. 
 
Bewerbungen werden bis zum 31.03.2017 erbeten an die Bürgermeisterin der Gemeinde Schinkel, 
Frau Axmann-Bruckmüller, oder an die Amtsverwaltung Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 
Gettorf. 
 
Gemeinde Schinkel 
Die Bürgermeisterin  

----------------------------------- 
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Die Gemeinde Felm sucht ab sofort  
 

eine/n Erzieher/in oder eine/n Sozialpädagogische/n Assistenten/in mit 28,5 

Wochenstunden befristet nach dem BEEG 
 

als Zweitkraft im Gruppendienst. 
 

Die Kindertagesstätte besteht aus einer Regelgruppe, einer altersgemischten Gruppe, einer Krippen-
gruppe und einer Naturgruppe und hält Öffnungszeiten von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr vor. 
 

Wir erwarten:  

 Einen qualifizierten Berufsabschluss,  

 ein freundliches, aufgeschlossenes Arbeiten mit Eltern, Kindern und dem Team, 

 Flexibilität und Belastbarkeit, 
 Engagement und Selbstständigkeit. 

 

Wir bieten: 

 Tarifgerechte Bezahlung, 

 Supervisions- und Fortbildungsmöglichkeiten, 

 Einbindung in ein engagiertes Team. 
 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an das Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-
Platz 1 in 24214 Gettorf. 
 

Auskünfte erteilt gerne Frau Sell, Amt Dänischer Wohld, in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr unter 
Tel. 04346/ 91-267. 
 
Gemeinde Felm 
Der Bürgermeister 
 

 
 

Rentenberatung in Gettorf 

Frau Schlewitz bietet für alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Amtsbereich Dänischer Wohld eine Renten-
beratung an.  

Einmal im Monat hält Frau Schlewitz in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Sprechtag in der Amts-
verwaltung*) ab. Sie führt nicht nur eine Rentenberatung durch, sondern bei Bedarf nimmt sie auch die ent-
sprechenden Anträge mit den Versicherten auf. Kosten entstehen den Versicherten hierfür nicht. 

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist es erforderlich, dass sich alle Interessierten im Sozialamt bei Frau 
Schwerdtfeger, Telefon 04346 91-237, oder bei Herrn Mahnke, Telefon 04346 91-238, telefonisch anmel-
den. Bei der Anmeldung wird auch geklärt, welche Versicherungsunterlagen mitgebracht werden sollten.  

Nächste Beratungstermine: 05.04.2017 (bereits ausgebucht) und 03.05.2017 

 

*)  Die Beratungsgespräche finden ab dem 03.05.2017 im Heimatmuseum,  
 Mühlenstraße 19 in 24214 Gettorf, statt. 

 

Gettorf, 14.03.2017 
 
Amt Dänischer Wohld 
Der Amtsdirektor 
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Flohmarkttermine 2017 
 

In diesem Jahr findet der Flohmarkt im Zentrum von Gettorf an folgenden Sonntagen statt: 
 

14. Mai 2017 

11. Juni 2017 

16. Juli 2017 

13. August 2017 

10. September 2017 
 

Nähere Informationen und Standreservierung: Tel.: 04342/82892, Mail: ritasmets@web.de. 
 
 

 
 
 

Frühlingsprogramm für Kinder 
 
Der Verein wohlderkultur für Familien in Gettorf lädt alle ab 5 Jahren ein zu einem Frühlingsnachmit-
tag zum Mitsingen und Mitmachen mit Liedern, Geschichten und Gedichten 

am 22. März 2017 um 16.30 Uhr in die Mühle „Rosa“ in Gettorf. 

Der Musiker Andreas Siry aus Schinkel gestaltet mit uns den Nachmittag. 

Der Eintritt kostet 2 Euro. 
 
Beate Kock 
wohlderkultur 
 
 

 
 
 

Jugendbüro in Gettorf 
 

Das Jugendbüro der Gemeinde Gettorf befindet sich im Sander Weg 37, 24214 Gettorf. 
 

Frau Silke Wahl ist zu folgenden Zeiten im Büro:  

dienstags von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Kontaktdaten: Telefon  04346  2998470 
 Mobil 0176 62168301 
 E-Mail silkewahl.lll@web.de  

 
 

 
 
 

Osterbasar 
des DRK OV Gettorf  

 
am Freitag, dem 31. März 2017 

von 10.00 bis 17.00 Uhr 

im DRK-Haus, Herrenstraße 6 in 24214 Gettorf 

 

Es werden österliche Basteleien und Handarbeiten angeboten sowie Kaffee, Torten und Kuchen. 
  

mailto:ritasmets@web.de
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Veranstaltungen im Tierpark Gettorf 

 

Samstag, 25.03.17, 12:00 - 17:00 Uhr und Sonntag 26.03.17, 10:00 - 17:00 Uhr 
Frühjahrsmarkt (Kunsthandwerkermarkt) 

Der Förderverein “Freunde des Tierparks Gettorf e.V.” lädt wieder ein zum traditionel-
len Frühjahrsmarkt in die Reithalle des Tierparks. Über 30 Aussteller aus der Umge-
bung präsentieren Handwerkliches und Kulinarisches zum Frühjahr.  

 

07.04.17 - 23.04.17, Ganztägig  
Osterrallye (Kinderaktion) 

In den Osterferien gibt es im Tierpark Gettorf wieder eine Osterrallye mit vielen Fra-
gen rund um den Frühling und die Osterzeit. Und natürlich gibt es auch wieder tolle 
Preise zu gewinnen, von der Saisonkarte bis zum kuscheligen Affen aus Plüsch! 

 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Tierpark Gettorf  
Tel.:(4346) 4160-0 
E-mail: info@tierparkgettorf.de 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://tierparkgettorf.de/events/fruehjahrsmarkt-2015/
http://tierparkgettorf.de/events/osterrallye-2017/
mailto:info@tierparkgettorf.de?subject=info%20an%20den%20admin%20c
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Volkshochschule Gettorf - Programm Frühjahr 2017 
 
 
Warum liebt Bello die Nachbarshündin, hat aber Waldi und Co zum Fressen gern? Warum bringt Fiffi 
Frauchen den Ball, verteidigt aber das Schweineohr? Und will Rex wirklich nur spielen? Aggressives 
Verhalten zeigt sich in den unterschiedlichsten Formen und Situationen, von der Verteidigung der 
Ressourcen über den Schutz des Territoriums bis hin zu Frustration bei Misserfolgen. Hundeexperte 
Marc Lindhorst erklärt am Freitag, den 24.03. um 19 Uhr in dem Vortrag Der tut nix!? - Über das 
Aggressionsverhalten der Hunde, warum unsere treuesten Vierbeiner in bestimmten Situationen 
aggressiv reagieren, wie erste Anzeichen schnell erkannt werden und wie man richtig darauf reagiert 
bzw. erzieherisch vorbeugen kann, damit Aggression erst gar nicht entsteht. 

Genussvoll auf die Oster-Feiertage vorbereiten können Sie sich am Donnerstag, den 30.03. bei der 
Einladung zum Osterbrunch. Unter der Leitung von Anke Dettner-Schönfeld werden Rezepte 
ausprobiert, die vom späten Frühstück bis zur kleinen Mittagsmahlzeit reichen. Ob nun Süßes oder 
Pikantes zubereitet wird - Küchenstress kommt gar nicht erst auf, da der Zeitaufwand sich in Grenzen 
hält.  

Der Hefeteig ist einer der vielseitigsten Teige. Obwohl er als heikel und launisch gilt, ist seine 
Zubereitung kinderleicht - gewusst wie. Ran an den Hefeteig! Am Dienstag, den 04.04. werden Schritt 
für Schritt süße und salzige Hefeteige hergestellt. Dazu gibt es Tipps, damit alles gelingt. Ob Osterzopf 
oder Brioche, erleben Sie, wie viel Spaß es macht, mit Hefeteig zu arbeiten.  

Nach der Osterpause geht es gleich weiter: Am Dienstag, den 25.04. von 18 bis 19.30 Uhr startet ein 
neuer Taiji Quan-Kurs. Taiji Quan ist eine chinesische Kampf- und Bewegungskunst, auch 
Schattenboxen genannt. Die ruhigen, sanften, runden Bewegungen stärken die Gesundheit, bringen 
den Geist zur Ruhe und fördern die allgemeine Entspannung. Die Übungen können von jedem, in 
jedem Alter ausgeführt werden. 

Jetzt im Frühjahr hat man Lust auf vitaminreiches "Grünzeug": Am Mittwoch, den 26.04. kann man sich 
einen veganen Gaumenschmaus im Frühling mit Spargel, jungem Gemüse, Bärlauch und anderen 
frischen Waldkräutern gönnen. Dieser Kochkurs unter der Leitung von Britta Wasem dreht sich 
ausschließlich um die Zubereitung von saisonalen und regionalen Zutaten. Lassen Sie sich von neuen 
kreativen Rezepten überraschen und entdecken Sie, welche Vielfalt in Gemüse steckt! Am Ende des 
Abends wird alles in gemütlicher Runde verspeist. 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, nur so kann sichergestellt werden, dass die Kurse auch zustande 
kommen. Beachten Sie bei Überweisungen, dass sich die Bankverbindung geändert hat (s. 
Anmeldeformular). Das Programmheft liegt im Amtsgebäude, in der Bücherei, in der Bücherstube 
Iwersen und in vielen Gettorfer Geschäften, Banken und Arztpraxen aus. Sie finden das Heft auch auf 
der Homepage vhs-gettorf.de als PDF-Dokument. 

Ihre Leitung der Volkshochschule Gettorf 

 

 

Bodil Maria Busch 

 

 

Das Büro der VHS-Leitung (Kirchhofsallee 30, Eingang über das Grundschulgelände) 

ist außerhalb der Schulferien zu folgenden Zeiten besetzt: 

Montag: 8.30 - 12.00 Uhr Mittwoch: 8.30 - 12.00 Uhr  Donnerstag: 16.00 - 19.00 Uhr 

Telefon: 04346 / 60 29 25 (Bitte nutzen Sie den AB, ich rufe bei Bedarf zurück!) 

E-Mail: vhs@gemeinde-gettorf.de 

  

mailto:vhs@gemeinde-gettorf.de
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Volkshochschule Gettorf - Programm Frühjahr 2017 

Beginn 
 

Wochentag 
 

Uhrzeit 
 

Ter-
mine 

Kurs-
Nr.  

Kursbezeichnung 
 

Ort 
 

März 

17.03.17 
 

Freitag 
 

19.00 
 

21.00 
 

1 
 

1.11. 
 

Vortrag: Der Isarnho –  
Mythos und Wirklichkeit des „Eisenwaldes“ 

Mühle 
 

18.03.17 Samstag 14.00 16.00 1 3.16. Workshop: Augenschule VHS 

24.03.17 
 

Freitag 
 

19.00 
 

21.00 
 

1 
 

1.12. 
 

Vortrag: Der tut nix!? -  
Über das Aggressionsverhalten der Hunde 

AMT 
 

30.03.17 Donnerstag 17.30 21.30 1 3.24. Kochen: Einladung zum Osterbrunch SZ 

April 

04.04.17 Dienstag 17.30 21.30 1 3.25. Backen: Ran an den Hefeteig SZ 

25.04.17 Dienstag 18.00 19.30 8 3.13.B Kurs: Taiji-Quan VHS 

26.04.17 Mittwoch 17.30 21.30 1 3.26. Kochen: Veganer Gaumenschmaus SZ 

Mai 

05.05.17 Freitag 14.00 16.00 1 1.14. Betriebsbesichtigung: Versuchgut Lindhof * 

06.05.17 
 

Samstag 
 

14.00 
 

16.00 
 

1 
 

1.13. 
 

Praxisseminar: 
Sinnvolle Beschäftigung für Hunde 

* 
 

06.05.17 Samstag 11.00 15.00 1 1.15. Exkursion: Öko-Region Schinkel * 

07.05.17 Sonntag 11.00 15.00 1 1.16. Exkursion: Zum Teufel nochmal * 

13.05.17 Samstag 14.00 16.00 1 1.17. Exkursion: Biotopführung Gettorf * 

13.05.17 Samstag 09.30 16.00 1 2.10.C Workshop: Tiffany-Glasarbeiten GS 

13.05.17 Samstag 10.00 12.00 1 7.05. Kinder: Holunder-Werkstatt * 

14.05.17 Sonntag 10.00 12.00 1 1.18. Exkursion: Wind-Radtour ins Gettorfer Umland * 

15.05.17 Montag 18.30 21.30 1 3.27. Kochen: Spargel SZ 

16.05.17 Dienstag 17.30 21.30 1 3.28. Kochen: Kulinarische Reise ans Mittelmeer SZ 

21.05.17 Sonntag 11.00 15.00 1 3.29. Wildes Kochen: Brennesselchips * 

Juni 

09.06.17 
10.06.17 

Freitag 
Samstag 

18.00 
09.00  

20.00  
13.00 

2 
 

2.04. 
 

Praxisseminar: Landschaftsfotografie 
 

* 
 

10.06.17 Samstag 11.00 13.00 1 1.19. Exkursion: Besuch beim Imker * 

11.06.17 Sonntag 11.00 16.00 1 1.20. Exkursion: Solidarische Landwirtschaft * 

14.06.17 Mittwoch 18.30 21.30 4 2.08.C Kurs: Nähen kreativ SZ 

 
Veranstaltungsorte: 
 
Amt  Amt Dänischer Wohld, Karl-Kolbe-Platz 1 
GS  Grundschule, Tüttendorfer Weg 2 (Parkschule) 
KiTa  Krippe, Am Sportplatz 16 / neu: Triangel (Zufahrt über Ringweg) 
Mühle  Mühle „Rosa“, Mühlenstraße 72 
SZ  Schulzentrum, Süderstraße 72-74 (Isarnwohld-Schule) 
VHS  VHS-Raum, Kirchhofsallee 30 (auf dem Gelände der Grundschule) 

*  Genaue Ortsangabe im Programmheft bei der Kursbeschreibung 
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 Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren 

Herrenstr. 6, 24214 Gettorf 
Tel.: 04346- 9 26 25 56 

 
 

Gut informiert und beraten in der Anlauf-Stelle für Senioren 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle für Senioren informiert und berät die ältere Generation und ihre Angehöri-
gen persönlich und vertraulich: 

 bei Fragen über Örtlichkeiten, Zuständigkeiten von Behörden, Hilfeeinrichtungen, Vereinen und 
Verbänden 

 bei persönlichen Problemen 
 zum Wohnen im Alter 
 zu sozialrechtlichen Fragen, wie Schwerbehindertenausweis, Ermäßigungen usw. 
 bei Sozialen Hilfen, wie z. B. Haus-Notruf, Mahlzeitendienst 
 zu Freizeitangebote für Senioren 
 über neue Aufgaben im Ruhestand 
 

Kommen Sie vorbei und überzeugen sich selbst. 
 

Silvia Behrendt, Koordinatorin ASS 
Di und Fr von 09.00 – 12.00 Uhr sowie Do von 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

---------------------------------------- 
 
 

Warnwesten für die Senioren im Dänischen Wohld 

Die Gettorfer Anlauf-Stelle macht sich Gedanken, um die Seniorensicherheit zu verbessern.  

Was können Senioren zur Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr selber tun? 
Auch die fittesten und aktivsten Senioren müssen Ihr Schicksal nicht herausfordern. Deswegen sollten 
sie keine unnötigen Risiken eingehen. 
So lassen sich Fahrten bei Dämmerung und Regen vielleicht verschieben. Auch bei Nebel sollte man 
nicht unbedingt unterwegs sein. Vor allem aber bei Schnee und Glatteis sollte man umplanen. Schwie-
rige Straßenverhältnisse sind schon für junge Menschen eine Herausforderung. Nur lässt es sich 
manchmal nicht vermeiden. Aus diesem Grunde möchte die ASS den Senioren mit der Aktion 

„Runter vom Gas“ 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur eine Warnweste über-
reichen. 
Solange der Vorrat reicht, können sich Senioren eine kostenlose Warnweste in der ASS während der 
Öffnungszeit abholen. 
ASS, Herrenstr. 6, Gettorf, Di und Fr 09.00 – 12.00 Uhr, Do 14.00 – 17.00 Uhr 
 
 

---------------------------------------- 
 
 

Die ASS hilft bei Problemen mit dem Handy/Smartphone 

Die Tücken des Smartphones, wer kenn sie nicht? Gerade ältere Menschen sind manchmal unsicher 
im Umgang mit ihrem Handy und Hilfe ist oft nicht in Sicht. Hier bietet die ASS in Zu-
sammenarbeit mit dem Gettorfer Jugendbeirat Hilfe an.  Zu jedem Donnerstag ab 
14.00 Uhr können Termin vereinbart werden, um eine bessere Nutzung des Smart-
phones / Handys zu erreichen. Sie haben also einen ganz persönlichen Berater vor 
Ort. Nehmen Sie die Hilfe an und vereinbaren einen Termin unter 04346-9252556 
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Stellenausschreibungen 
 

Wir sind ein ambulanter Pflegedienst mit zur Zeit 29 Mitarbeitern  
und suchen zum nächstmöglichenZeitpunkt 

 

eine Haushaltshilfe in Teilzeit 15 - 20 Wochenstunden 
 

Wir wünschen uns:                                                   

 Engagement   

 Teamfähigkeit 

 Selbständiges Arbeiten 

 Kenntnisse und Einfühlungsvermögen im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen  

 Besitz eines Führerscheins ist Voraussetzung 
Wir bieten Ihnen:  

 Leistungsgerechte Vergütung nach KTD   

 Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld                            

 Nettes Betriebsklima  

 Fort- und Weiterbildungen 
Bei Interesse  reichen Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung ein: 
 
Möchten Sie mehr erfahren, schauen Sie auch auf unsere Internetseite unter 
www. diakonie-gettorf.de  
Bitte nur schriftliche Bewerbungen an den Diakonieverein Dänischer Wohld e.V., Süderstr. 41c, 24214 Gettorf,    
z. Hd. Stephanie Lange, Pflegedienstleitung  

 
---------------------------------------- 

 

eine Pflegeassistentin in Teilzeit 
 

Wir wünschen uns:                                                   

 Engagement   

 Erfahrung in der amb. Pflege 

 Fachliche Qualifikation 

 Berufserfahrung 

 Teamfähigkeit 

 Selbständiges Arbeiten 

 Kenntnisse und Einfühlungsvermögen im Umgang mit alten und pflegebedürftigen Menschen  

 Besitz eines Führerscheins ist Voraussetzung 
Wir bieten Ihnen:  

 Leistungsgerechte Vergütung nach KTD   

 Zahlung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld                            

 Nettes Betriebsklima  

 Fort- und Weiterbildungen 
Bei Interesse  reichen Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung ein: 
 

Möchten Sie mehr erfahren, schauen Sie auch auf unsere Internetseite unter 
www. diakonie-gettorf.de  
Bitte nur schriftliche Bewerbungen an den Diakonieverein Dänischer Wohld e.V., Süderstr. 41c, 24214 Gettorf,    
z. Hd. Stephanie Lange, Pflegedienstleitung  
 
 

  

Um Anmel-

dung wir 

gebeten 
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Wochenmarkt in Gettorf 
 

Besuchen Sie den Gettorfer Wochenmarkt in der Eichstraße (Fußgängerzone) 

dienstags von 08.00 bis 14.00 Uhr 

freitags     von 08.00 bis 12.00 Uhr 
 
 

An jedem Dienstag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr  

findet der Dörpsmarkt 

vor der Kornkraftbäckerei, Raiffeisenstraße 2, in Schinkel statt. 
 

 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter 

www.amtdw.de / Amt / Aktuelles. 

Hier können Sie das Bekanntmachungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 
 

 

Impressum: 
Herausgeber des Amtsblattes Dänischer Wohld: 
Der Amtsdirektor des Amtes Dänischer Wohld, 
Karl-Kolbe-Platz 1, 24214 Gettorf,  04346 91-200, 
E-Mail: poststelle@amtdw.landsh.de 

Redaktion: Amtsdirektor Matthias Hannes Meins (V. i. S. d. P.) 

Druck: Eigendruck 

Erscheinungsweise: 
Satzungen und Verordnungen der Gemeinden und des Amtes Dänischer Wohld werden durch Abdruck im „Amtsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld“ veröffentlicht. Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist amtliches  Bekanntmachungsblatt des 
Amtes Dänischer Wohld und der Gemeinden Felm, Gettorf, Lindau,  Neudorf-Bornstein, Neuwittenbek, Osdorf, Schinkel und 
Tüttendorf. Es erscheint jeweils am 1. und 3. Mittwoch im Monat, sofern Veröffentlichungen vorliegen. Wird eine von der vor-
stehend festgesetzten Erscheinungsfolge abweichende zusätzliche Ausgabe erforderlich, so wird auf das Erscheinen und den 
Inhalt des amtlichen Teils in der Tagespresse hingewiesen. Sollte der jeweilige Erscheinungstag auf einen Feiertag fallen, 
erscheint das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ am darauf folgenden Werktag. 

Das Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld finden Sie auch im Internet unter http://www.amt-daenischer-wohld.de/„Aktuelles“; 
hier können Sie das Mitteilungsblatt auch als Newsletter abonnieren. 

Das  „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ liegt in den Räumen des Verwaltungsgebäudes in Gettorf, Karl-Kolbe-Platz 1, 
24214 Gettorf, öffentlich aus. 

Das „Amtsblatt des Amtes Dänischer Wohld“ ist gegen Erstattung der Portokosten einzeln und im Abonnement bei dem Amt 
Dänischer Wohld zu beziehen. 

Die Bekanntmachung ist mit Ablauf des Erscheinungstages des „Amtsblattes des Amtes Dänischer Wohld“ bewirkt. 
 

 

 
 

 

Terminkalender 
M ä r z   

Mittwoch, 15. 
- 16.00 - 17.30 Uhr - 

Kinderpatenschaftsclub, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 15. 
- 20.00 – 22.00 Uhr - 

AWO-Elternabend – Vortrag und Diskussion „Wir können unsere Kinder nicht erziehen“ 
Referentin: Beate Seelig, Pädagogin 
kein Eintritt - Spende erbeten 
AWO-Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 15. 
- 15.00 Uhr - 

Jahreshauptversammlung, DRK OV Lindau 
„Santorini“ in Siegmunds Gasthof, Königsförder Straße 2, Revensdorf 

Mittwoch, 15. 
- 10.30 Uhr - 

Gottesdienst im Haus Dänischer Wohld 
Gildeweg 22, Osdorf 

Donnerstag, 16. 
- 16.00 – 18.00 Uhr - 

Interkultureller Nachmittag, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

  

http://www.amt-daenischer-wohld.de/
file://Rdatdw-fs2/daten/Texte/Schreibdienst/Dietrich/Amtsblatt/2010/Amtsblatt%2011%20-%2019.05.2010/poststelle@amtdw.landsh.de
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Mittwoch, 15. 
- 15.00 Uhr - 

Frühjahrskaffeenachmittag des DRK OV Schinkel 
Feuerwehrhaus, Hauptstraße 1, Schinkel 

Freitag, 17. 
- 19.00 Uhr - 

VHS-Vortrag: Der Isarnho – Mythos und Wirklichkeit des „Eisenwaldes“ 
Mühle „Rosa“, Mühlenstraße 1, Gettorf 
Einlass: 18.40 Uhr – Gebühr: 9,00 € (Zahlung an der Abendkasse) 
Um Anmeldung wird gebeten unter  60 29 25 oder vhs@gemeinde-gettorf.de 

Freitag, 17. Und 
Samstag, 18. 
- jeweils 20.00 Uhr - 

Plattdeutsche Bühne Gettorf-Lindau „Football is mien Leven“ 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Freitag, 17. 
Samstag, 18. 
Sonntag, 19. 

20.00 Uhr 
20.00 Uhr 
17.00 Uhr 

Theateraufführungen 
„Alte Scheune“ Radbruch 
Hauptstraße 17, Neuwittenbek 

Samstag, 18. 
- 17.00 Uhr - 

Chor Eight Voices – Gospel, Pop, Latin, Swingjazz - 
Kirche, Schinkel 

Samstag, 18. 
- 20.00 Uhr - 

80er / 90er-Party – 33 Jahre Gaststätte Redderkrog 
Redderkrog, Hauptstraße 14, Schinkel 

Dienstag, 21. 
- 16.00 – 19.00 Uhr - 

Jugendtreff, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 21. 
- 19.30 Uhr - 

Veranstaltung der Landfrauen Gettorf u. U.: „Pflanzkonzepte für Balkon, Terrasse und Garten – 
professionelle Pflanzenverwendung – für jede Lage“  
Gast: Herr Johannes von Ehren, Chef der Firma „Garten von Ehren“, Hamburg 

Hotel „Stadt Hamburg“, Süderstraße 1, Gettorf   (Imbiss 10,00 €) 

Dienstag, 21. 
- 18.00 Uhr - 

Nähkurs Mädchen – DRK OV Neudorf-Bornstein 
Mensa Schule, Neudorf 

Mittwoch, 22. 
- 16.00 – 17.30 Uhr - 

Kinderpatenschaftsprojekt, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 22. 
- 20.00 – 22.00 Uhr - 

Elternabend, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 22. 
- 19.00 Uhr - 

Jahreshauptversammlung des DRK OV Lindau 
Gemeinderaum, Neuwittenbek 

Donnerstag, 23. 
- 16.00 – 18.00 Uhr -  

Familienzeit, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Freitag, 24. 
- 19.00 Uhr - 

VHS-Vortrag: „Der tut nix!? – Über das Aggressionsverhalten der Hunde“ 
Amtsgebäude (Sitzungssaal 3. OG), Karl-Kolbe-Platz 1, Gettorf 
Einlass: 18.40 Uhr – Gebühr: 8,00 € (Zahlung an der Abendkasse) 
Um Anmeldung wird gebeten unter  60 29 25 oder vhs@gemeinde-gettorf.de 

Freitag, 24. und 
Samstag, 25. 
- jeweils 20.00 Uhr - 

Plattdeutsche Bühne Gettorf-Lindau „Football is mien Leven“ 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Freitag, 24. 
- 20.00 Uhr - 

TSV Jahreshauptversammlung 
Gemeinderaum, Neuwittenbek 

Freitag, 24. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater – Premiere – der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Samstag, 25. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Samstag, 25. 
- 09.30 Uhr - 

Aktion „Sauberes Dorf“ in der Gemeinde Schinkel 
Treffpunkt: Pension Glusk, Schinkel 

Dienstag, 28. 
- 16.00 Uhr - 

Mitgliederversammlung des DRK OV Gettorf 
Hotel „Stadt Hamburg“,Süderstraße 1, Gettorf 

Dienstag, 28. 
- 16.00 – 19.00 Uhr - 

Jugendtreff, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 28. 
- - 18.00 Uhr - 

Aktion „Sauberes Dorf“ in der Gemeinde Neudorf-Bornstein 
Treffpunkte: Feuerwehrgerätehäuser in Neudorf und Bornstein 

Dienstag, 28. 
- 10.00 Uhr - 

Frühlingsfest im Haus Dänischer Wohld 
Gildeweg 22, Osdorf 

Mittwoch, 29. 
- 16.00 – 17.30 Uhr - 

Kinderpatenschaftsprojekt, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Mittwoch, 29. 
- 20.00 – 22.00 Uhr - 

Elternabend, AWO Gettorf 
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 
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Mittwoch, 29. 
- 15.00 Uhr - 

Nachmittag für Jung und Alt des DRK OV Osdorf 
Gemeindehaus, Osdorf 

Mittwoch, 29. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Donnerstag 30. 
- 19.00 Uhr - 

Bingo-Veranstaltung des DRK OV Gettorf  
Hotel „Stadt Hamburg“,Süderstraße 1, Gettorf 

Freitag, 31. 
- 10.00 – 17.00 Uhr - 

Osterbasar des DRK OV Gettorf 
Herrenstraße 6, Gettorf 

Freitag, 31. 
- 20.00 Uhr - 

Plattdeutsche Bühne Gettorf-Lindau „Football is mien Leven“ 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Freitag, 31. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

A p r i l   

Samstag, 01. 
- 09.00 Uhr - 

Aktion „Sauberes Dorf“ in der Gemeinde Osdorf 
Treffpunkt: Feuerwehrgerätehaus Osdorf 

Samstag, 01. 
- 14.00 – 17.00 Uhr - 

Schmuckherstellung mit dem DRK OV Schinkel 
Feuerwehrhaus, Schinkel 

Sonntag, 02. 
- 15.00 – 17.00 Uhr - 

Café Courage, Treffen bei Kaffee, Tee und Gebäck, Hospizverein Dänischer Wohld 
Kieler Chaussee 2, Gettorf 

Sonntag, 02. 
- 15.00 Uhr - 

Plattdeutsche Bühne Gettorf-Lindau „Football is mien Leven“ 
Lindenkrug, Dorfstraße 46, Großkönigsförde 

Sonntag, 02. 
- 16.00 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Montag, 03. 
- 09.00 – 11.00 Uhr - 

ELTERN-TREFF, AWO Gettorf,  
Familienzentrum, Kieler Chaussee 24, Gettorf 

Dienstag, 04. 
- 10.00 Uhr - 

Bekleidungsverkauf im Haus Dänischer Wohld 
Gildeweg 22, Osdorf 

Mittwoch, 05. 
- 19.00 Uhr - 

Jahresmitgliederversammlung des DRK OV Neudorf-Bornstein mit Vortrag eines 
Sicherheitsberaters: „Gefahren beim Internetshopping“ 
Feuerwehrhaus, Neudorf 

Mittwoch, 05. 
- 15.00 Uhr - 

Geselliger Nachmittag des DRK OV Neuwittenbek 
Gemeinderaum, Neuwittenbek 

Mittwoch, 05. 
- 16.00 Uhr - 

Blutspende des DRK OV Osdorf 
Schule, Osdorf 

Mittwoch, 05. 
- 20.00 Uhr - 

Veranstaltung des Landfrauenvereins Kaltenhof-Osdorf u. U.: „Ich bin dann mal glücklich!“ – Eine 
Anleitung zum Glücklich-Sein, Referentin: Dr. Gaby Brüssow-Hafrmann vom LandFrauenVerband 
Landhaus Hammerich, Hauptstraße 3, Osdorf 

Mitwoch, 05. 
- 14.30 Uhr - 

Spielenachmittag des DRK OV Schinkel 
Feuerwehrhaus, Schinkel 

Donnerstag, 06. 
- 15.30 Uhr - 

Schreibwerkstatt GEDANKENFILTER“, Silvia Luise Wöhlk 
DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf 

Freitag, 07. 
- 15.00 – 17.00 Uhr - 

Generationencafé, Gettorfer Bündnis für Familie 
DRK-Haus, Herrenstraße 6, Gettorf 

Freitag, 07. 
- 07.30 Uhr - 

Ferienaktion Zeitreise – Initiative für Kinder und Jugendliche 
Schule, Neudorf 

Freitag, 07. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Samstag, 08. 
- 09.00 Uhr - 

Aktion „Sauberes Dorf“ in der Gemeinde Lindau 

Samstag, 08. 
- 19.30 Uhr - 

Plattdeutsches Theater der Osdorfer Speeldeel 
Dibberns Gasthof, Noerer Straße 4, Osdorf 

Samstag, 08. 
- 19.00 Uhr - 

Bingo Freundeskreis 
Redderkrog, Hauptstraße 14, Schinkel 

Montag, 10. 
- 10.30 – 11.30 Uhr - 

Seniorensprechstunde / -klönschnack – Seniorenbeirat Neuwittenbek 
Höker, Hauptstraße 3, Neuwittenbek 

 


